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zugeleitet.

Bei dem Inhalt der Mappen handelt es sich um Vor-

gänge, die sich mit der Überprüfung der tschechi-

schen Etatgebarung befassen. Die Angelegenheit ist

im Augenblick nicht aktuell. Der Herr Staatssekretär

benötigt jedoch des öfteren die Vorgänge. Ich bitte

deshalb. sie in Evidenz zu halten.

A.

Nach neuer Weisung von Herrn Obregrt.Dr.Gies

sollen die Vorgänge dem Archiv abgegeben werden.

Bitte dieses mit Empfangsbescheinigung zurück.
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Büro des Staatssekretärs

Prag,d.10.3.41.

5

An das Archiv des Staatssekretärs!

Anliegend werden Ihnen die VorgängeCob

übersandt.tch bitte diese zu registrie

auf zu vermerken,damit diese bei Bedar

bar sind.

8 Rote Protokollmappen sowie eine Mapp

kommission in Sac

ratsregierung.

i.A

vin gunon



k)

1) a:

Betri:

sicht.

einma.

a

e u

Erfas

für d

d e u





21

- 2 

daher im gegeßenen Zeitpunkt zurückgegriffen werden

kann.

Wegen des absolut geheim zu haltenden Charakters

einer solchen Kartei habe ich dié Anlage einer solchen

Führungskartei dem Sicherheitsdienst des Reichsführers-4/

übertragen, der die erforderlichen Voraussetzungen dafür

besitzt.

Ich ersuche, den SD-Leitabschnitt Prag in dieser

Aufgabe tatkräftigst zu unterstützen. Ich weise hiermit

alle Dienststellen an, Namen und Anschrift solcher Prs-

tektoratsangehöriger, die durch ihr G e s a m t v e r-

h a l t e n eine eim eutig deutschfreundliche Einstel-

lung bekunden, unter kurzer, schlagwortartiger Anfüh-

rung der Begründung oder unter Benennung der Gewährsleute

dem SD-Leitabschnitt Prag schriftlich bekanntzugeben.

Die manigfaltige Berührung meiner Dienststellen mit der

Wirtschaft und der Verwaltung des Protekt•rats wird bei

geschickter Beobachtung immer wieder Handhaben bieten, um

hier wertvolles Material zu sammeln.

einen unbedingt zuverläß-

licher

n, muß ich den größten Nach-

druck

r ganz eindeutig festgelegte

Person

mer wieder auftauchende Kon-

junkti

en, die aus bestimmten, zumeist

aber

sse gelegenen Einzelanlässen

zeitw

Behörde eine besonders freund-

liche

n hier Personen bekanntgegeben

werde
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Sicherheitsdien■t RF4

Prag=Bubentich, den 12. 2. 1941.

SD-Leitabschnitt Prag

Sachfenweg

Ferniprecher 77444

B 4 - B-SA 116

Düco des Staars■ektetües

beim Reichsptotekioc

in Böhmen und Mähcen.

Eing.: 13.FEB.1941

Tgb. Nr.:

An den

Persönlichen Referenten des Herrn Staatssekretärs

beim Reichsprotektor in Böhmen u. Mähren,

4-Obersturmbannführer Gies

=.cd

Prag

1.1/9.41

Betr.: Anwendbarkeit des Blutschutzgesetzes im Protektorat.

Vorg.: Dort. - St. S. VI B 22 vom l6. 1. 1941.

Anlg.: 3.

Anliegend werden die sich mit der Anwendbarkeit des

Blutschutzgesetzes im Protektorat befassenden Vorgänge nach

Kenntnisnahme und Auswertung zurückgereicht.

"9.3.

44-Ober oatanse



Der Leiter der Gruppe Justiz

Prag, den 11. Januar 1941.

I/9 f 3931/40
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Urschriftlich mit 2 Anlagen

dem

Büro des Herrn Staatssekretärs

zu St.S. VI B 22 übersandt.

Die Angelegenheit ist Herrn Staats-

sekretär kürzlich vorgetragen worden. Mit Rücksicht darauf,

daß eine Erwiderung unliebsames Aufsehen erregen und eine

Betonung der gegenwäntiomunenfreuliohen Reohtalage hedou

wo
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Auffäße
1659
10. Jahrgang 1940 Heft 40]
rechtlicher Schaden zur Seite steht. Sie hätte dann in allen
des Grundgedankens unter dem hier maßgeblichen Ge-
Fällen, in denen es sich um eine Leistung von Diensten
sichtspunkte, dahin umreißen: Die Sozialversicherung hält
der Ehefrau oder von Kindern gemäß §§ 1356 Abs. 2,
sich nur daran, wer der körperlich Verleste ist, und will
1617 BGB. handelt, zu klären, inwieweit der Schaden im
diesem mit ihren Leistungen den objektiven Wert seiner
bürgerlich-rechtlichen Sinne bei dem Unternehmer oder der
Arbeitskraft in gewissem, wenn auch nicht vollem Um-
Ehefrau und den Kindern liegt. Folgerichtig wäre dann
fange entgelten. Zwar wird bei der Bewertung der Ar-
der den Unternehmer treffende Schade diesem zu erseßen.
beitskraft in erster Linie von dem wirklichen Arbeits-
Fndem sie ohne Rücsicht darauf ihre Leistungen an die
berdienste während des leßten Jahres vor dem Unfall aus-
Verleßten macht, hält sie sich an den rein äußeren Tat-
gegangen (§8 180 Abs. 2 Ziff. 1, 563 RBO.), ihm kommt
bestand und überläßt es den Beteiligten, ob sie im Jnnen-
diese Bedeutung aber nur als dem in der Regel zuver-
verhältnis der bürgerlich-rechtlichen Regelung Rechnung
lässigsten Wertmesser der individuellen Arbeitskraft eines
tragen, indem die Ehefrau und die Kinder die empfangene
Verleßten zu. Daneben greift die Sozialversicherung zu
Unfallrente (Krankengeld) an den Unternehmer als ihr
anderen Maßstäben — Lohnstufen, Mitgliederklassen (§180
Abs. 2 Ziff. 2, 3), dem durchschnittlichen Verdienst, dem
Familienoberhaupt weiterführen. Man kann das Ver-
fahren der Sozialversicherung bei der Zuerkennung von
Ortslohn (§8 565, 567 RV0.), Durchschnittsäßen in der
Leistungen dahin zusammenfassen, daß sie einen dem ob
landwirtschaftlichen Unfallbersicherung (88 932 ff. RBO.) —
jektiven Werte der Arbeitskraft entsprechenden Schaden des
und arbeitet auch mit Unterstellungen, die so weit gehen,
Verleßten und einen ihm zustehenden Schadensersaßan-
daß ein Arbeitsentgelt festgeseßt wird, selbst wenn der
spruch gegen den Schädiger unterstellt. Dann muß man
Verleßte vorher gar nicht gegen Entgelt tätig gewesen ist.
§ 1542 RVO. auch dahin verstehen, daß die bürgerlich-
So kann der Verleßte nach § 569 Abs. 2 RVO. in der
rechtlichen Schadensersaßansprüche, die aus der Beein-
Gewerbeunfallversicherung eine Rente erhalten, wenn er
vor dem Unfalle eine entgeltliche Tätigkeit überhaupt nicht
trächtigung der Arbeitskraft des Verleßten - sei es auch
einem anderen — entstehen, im Rahmen der Sozialver-
ausgeübt hat. Fn § 180 Abs. 4 ist vorgesehen, daß bei
sicherung als solche des Verleßten anzusehen sein sollen.
freiwillig Versicherten der Grundlohn, falls ein solcher
Diese Fiktion erscheint auch aus folgender Erwägung ge-
nicht zu ermitteln ist, von dem Vorstand bestimmt wird.
boten: Geht man im Rahmen der Gesamtregelung der
Das kommt auch für die selbstversicherten Familienange-
Schadenäahaestuna unter sämtlichen Beteiligten nicht da-
hörigen in Betracht (§ 176 Abs. 1 Nr. 2), und zwar auch
für den Fall, daß sich ein Grundlohn deshalb nicht fest-
stellen läßt, weil das Familienmitglied keinen Lohn er-
halten hat. In der landwirtschaftlichen Unfallversicherung
werden bei der Ermittlung der Unfallrente auch für den
Ehegatten des Unternehmers als Jahresverdienst Durch-
schnittssäße festgeseßt, obwohl das Geseß von der allgemein
geltenden Übung ausgeht, daß der Ehegatte kein Entgelt
erhält und daß die Ehefran zur Mitarbeit in der Land-
wirtschaft gemäß § 1356 Abs. 2 BGB. verpflichtet ist.
Das folgt aus § 940 Abs. 3 RVO., wo der Ehegatten
besonders gedacht und bestimmt ist, daß die Saßung den
Jahresberdienst der Unternehmer und ihrer Ehegatten so-
wie anderer im Betriebe Beschäftigter und Betriebsfremder
abweichend von der geseßlichen Regelung festseßen kann.
Aus dieser Einstellung der Sozialversicherung, dem Ver-
eschlagenen Lösung
enteresse einer Ein
Zweifeln zweckmäßig
erbeizuführen. Frei
iner solchen Hand-
lung der Schadens
die durch eine ge
Schädiger durch die
höriger der Sozial-
werden kann. Dies
ftigte Kinder. Prak-
sung der Sozialver-
bei ihr versichert ist
Die Ein
V
Nur selten wird
geregelt, inwieweit u
schrift die zur Zeit d
betroffen werden. Ge
1) Der nachsteher
Verfassers und der S
RKomm. f. d. Preisbilt
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Auffäße
[Deutsches Recht ver. mit JW.
einer Preisborschrift auf die zur Zeit des Fnkrafttretens
jede Preisvorschrift auch ohne einen befonderen Ausspruch
laufenden Verträge für die hauptsächlichsten Fälle ab
hierüber in alle laufenden Verträge in der Weise ein, daß
schließend zu erörtern und darzulegen.
die Parteien ihre Vereinbarungen über den Preis ent
Klarzustellen ist zunächst der Begriff der Preisvor
sprechend den neuen Bestimmungen abändern können.
schrift. Eine Preisvorschrift ist jede Willensäußerung des
Unter den Aussprüchen über die Wirkung einer Preis-
Geseßgebers, durch die auf preisrechtlichem Gebiet neues
vorschrift auf laufende Verträge ist in erster Linie als der
Recht geseßt wird. In welcher Form dies geschieht, ist
einfachste und wohl am häufigsten vorkommende Fall der
gleichgültig. Es gehören also sowohl Geseße, Verordnun-
folgende zu behandeln: „Dieje Preisvorschrift gilt auch für
gen und Anordnungen, wie auch Einzelerlasse, die an
die bei ihrem Inkrafttreten laufenden Verträge". Dieser
warnenvereinigungen oder sogar nur an
Ausspruch gibt den Vertragsparteien zunächst einmal das
ergehen, hierher. Nicht zu den Preis-
Recht, die Preisvorschrift ihren 
gen die Ausnahmebewilligung zu rech
grunde zu legen. Dies ist nach d
ird nicht neues Preisrecht geschaffen,
wonach die Vertragsparteien das
n Abweichen von einer preisrechtlichen
dem Fehlen eines jeden derartig
stimmten Voraussegungen erlaubt. Die
selbstverständlich und sei hier nur
snahmebewilligung auf laufende Ver-
ber nochmals festgestellt. Der frag
luß diefer Abhandlung befonders dar=
det aber darüber hinaus für die
auch die Pflicht, ihre Vertrags
st ferner, was unter einem laufenden
Preisvorschrift zu unterstellen. Di
en ist. Als ein laufender Vertrag ist
aus, daß andernfalls völlig unger
n Sprachgebrauch jeder Vertrag zu be-
die Preisvorschrift für die einzeli
nicht von beiden Parteien vollständig
Geltung erlangen würde. Denn
ifender Kaufbertrag liegt also — ab-
das Belieben der Vertragsparteier
Fall, daß überhaupt noch keiner der
vorschrift zur Anwendung kommen
e geleistet hat — nicht nur dann vor,
würde dann also, da zu einer re
ma dea Rertraged immer die



Aufsäße166110. Jahrgang 1940 Heft 40]fachlich bedeutet auch die zweite Formel nichts weiter, alsliegende Leistung bereits bewirkt hat", ist die Formeldaß die Vorschrift auch für die bei Jnkrafttreten laufen-„Diese Vorschrift gilt auch für die bei Jnkrafttreten lau-den Verträge gilt. Die Wirkung dieser Formel auf diefenden Verträge, es sei denn, daß der Verkäufer die ver-laufenden Verträge ist also in allem dieselbe wie die deskaufte Ware bereits vorher an den Käufer abgesandt hat".vorstehend näher behandelten Ausspruchs. Das gleiche istDiese Formel unterscheidet sich von dem genannten Aus-der Fall bei den Formeln „,Verträge, die vor dem Jnkraft-spruch zunächst insofern, als nach ihr das Absenden dertreten der Vorschrift zu anderen Preisen abgeschlossenverkauften Ware durch den Verkäufer immer als Er-worden sind, gelten als zu den Preisen der Vorschrift ab-füllung des Vertrages durch diesen Vertragsteil zu gel-geschlossen, außer wenn sie von beiden Parteien bereits er=ten hat, gleichgültig, ob die Handlung des Absendens imfüllt sind", und „Soweit Vertragsbestimmungen in laufen-einzelnen Fall nach den Vorschriften des bürgerlichenden Verträgen der Vorschrift widersprechen, treten dieRechts tatsächlich bereits die Erfüllung gewesen ist odernach der Borschrift zuläfsigen Bestimmungen gn ihrenicht. Sie erleichtert also die Anwendung der VorschriftStelle". Auch diese Formeln bedeuten beide sachlich nichtsauf die laufenden Verträge erheblich, da für ihren Gel-weiter, als daß die Vorschrift auch für die bei Inkraft-tungsbereich auf seiten des Berkäufers immer lediglichtreten laufenden Berträge gilt. Ausgedrückt wird dies hierzu prüfen ist, ob die leicht feststellbare rein äußerlichein der Weise, daß die Wirkungen der Vorschrift auf dieHandlung des Absendens der Ware bereits stattgefundenlaufenden Verträge festgelegt werden, diese Wirkungenhat oder nicht, und jede Entscheidung darüber, ob diesessind aber, wie sich aus den obigen Ausführungen ergibt,Absenden auch zugleich die Erfüllung bewirkt hat odergenau diefelben, die sich nach allgemeinen Grundsäßen beinicht, zu unterbleiben hat. Andererseits tritt aber beieiner Anwendung der Vorschrift auf die laufenden Ver-dieser Formel gegenüber den vorstehend zuleßt behandel-träge von selbst ergeben.ten beiden Aussprüchen auch noch eine Anderung derZuweilen findet sich in dem Ausspruch „Diese Vor-Rechtslage insofern ein, als in allen den Fällen, in denenschrift gilt auch für die bei dem Inkrafttreten laufendeneine „Absendung" der Ware durch den Verkäufer nichtVerträge" der Zusaß „es sei denn, daß der Verkäufer diestattfindet, die Erfüllung des Vertrages durch den Ver-ihm obliegende Leistung bereits bewirkt hat" (oder „es seikäufer in anderer Weise nicht genügt, um den Vertrag vondenn, daß der Vertrag hinfichtlich der Lieferung bereitsden Wirkungen der Preisvorschrift auszuschließen. Hierhererfüllt ist"). Durch diesen Zusaß wird der Kreis der lau-gehören insbesondere die Fälle, daß der Verkäufer demfenden Verträge in zwei Gruppen aufgeteilt. Auf der einenKäufer die Ware unmittelbar übergibt, oder daß der Käu-Seite stehen diejenigen laufenden Verträge, die bisherfer sich die Ware von einem Dritten abholt u. dgl. Innur von dem Käufer oder/und nur teilweise von dem Ver-diesen Fällen wird also der laufende Vertrag auch nachkäufer oder überhaupt noch zu keinem Teil von einervollständiger Erfüllung durch den Verkäufer noch von derPartei erfüllt sind, auf der anderen Seite stehen die-Preisvorschrift ergriffen; er steht den Verträgen, die beijenigen laufenden Verträge, die bisher nur von dem Ver-Inkrafttreten der Vorschrift nur vom Käufer oder/undkäufer vollständig erfüllt sind. Lediglich in den ersten dreinur teilweise vom Verkäufer oder überhaupt noch zuFällen werden die laufenden Verträge von der Preisvor-keinem Teil von einer der Parteien erfüllt sind, vollkom-schrift betroffen, und zwar in dem gleichen Umfang, wiemen gleich. Andererseits muß es für die Ausschließunges oben bezüglich des vorbehaltslosen Ausspruchs derder Anwendung der Preisvorschrift durch die genannteGeltung einer Vorschrift für die laufenden Verträge aus-Formel genügen, daß ein Dritter auf Geheiß des Ver-geführt ist. In dem vierten Fall dagegen ergreift diekäufers die Ware an den Käufer absendet, da der DrittePreisworschrift nach ausdrüclicher geseßlicher Bestimmunghierbei nur als Erfüllungsgehilfe des Verkäufers handelt,die laufenden Verträge nicht. Ein Vertrag, bei dem derund seine Absendungshandlung also — ebenso wie etwaVerkäufer erfüllt hat, steht also hier einem Vertrag, derdie eines Angestellten des Verkäufers - für das Ver-bereits von beiden Parteien erfüllt ist, völlig gleich; ertragsverhältnis zwischen Käufer und Verkäufer dieselbebleibt genau so wie ein solcher bereits erledigter VertragBedeutung haben muß wie die vom Verkäufer selbst vor-von der Borschrift unberührt.genommene Absendung.Eine Abwandlung des soeben behandelten AussprüchsEine dritte Abwandlung des Ausspruchs „Diese Vor-ist die Formel „Diese Vorschrift gilt auch für die bei In-schrift gilt auch für die bei Jnkrafttreten laufenden Ver-krafttreten laufenden Verträge, sow eit der Verkäufer dieträge, es sei denn, daß der Verkäufer die ihm obliegendeihm obliegende Leistung noch nicht bewirkt hat". In die-Leistung bereits bewirkt hat", ist die Formel „Diese Vor-sem Fall ist die Anwendung der Vorschrift auf einen lau-schrift gilt auch für die bei Jnkrafttreten laufenden Ver-fenden Bertrag nicht erst dann ausgeschlofsen, wenn derträge, jedoch nur insoweit, als der Verkäufer den Ver-Verkäufer den Vertrag vollständig erfüllt hat. Vielmehrtrag noch nicht durch Auslieferung der verkauften Warewird der Vertrag jeweils immer nur in dem Umfang underfüllt hat; als Tag der Auslieferung gilt der Tag, aninsoweit von der Preisvorschrift ergriffen, als der Ver-dem das Eigentum an der Ware auf den Käufer über-käufer noch nicht geleistet hat; im übrigen bleibt das Ver-geht". Abgesehen davon, daß auch hier — wie bei dertragsverhältnis unberührt. Der laufende Vertrag ist also,ersten Abwandlung — das Vertragsberhältnis wegen deswenn der Verkäufer bereits teilweise geleistet hat, in zweiWortes „insoweit" nur bezüglich der noch ausstehendenTeile zu zerlegen; für die bereits erfolgten LeistungenLeistungen des Verkäufers von der Vorschrift ergriffenbleiben die Preisvereinbarungen des Vertrages maß=wird, ist hier außerdem der Begriff der ausstehendengebend, für die künftig noch zu bewirkenden LeistungenLeistung selbst näher festgelegt. Eine ausstehende Leistunggreift die nene Preisvorschrift ein. In diesem Fall kommtdes Verkäufers liegt nämlich nach dieser Formel nur vor,somit eine zweifache Preiserrechnung in Frage, einmal fürwenn eine Auslieferung der verkauften Ware noch nichtdie bereits bewirkten Leistungen und sodann für die nochstattgefunden hat, und als Auslieferung gilt ebendanachausstehenden Leistungen. Dabei wird der vereinbartejeweils die Übertragung des Eigentums an der Ware.Preis, sofern in dem Vertrag selbst eine AufgliederungEs ist also in diesem Fall für die Unwendung der Vor-des Preises nach den einzelnen möglichen Teilleistungenschrift auf einen laufenden Vertrag stets lediglich zu prü-nicht vorgenommen ist, im Verhältnis des Wertes der be-fen, ob bei Jnkrafttreten der Vorschrift bereits das Eigen-reits erfolgten Leistungen und der noch ausstehendentum an den vom Verkäufer zu liefernden Waren - ins-Leistungen aufzuteilen sein.gesamt oder bezüglich einzelner Stücke — auf den KäuferEine weitere Abwandlung des Ausspruchs „Dieseübergegangen ist. Soweit dies zu bejahen ist, bleibt dasVorschrift gilt auch für die bei Jnkrafttreten laufendenVertragsverhältnis von der Vorschrift unberührt, gleich-Verträge, es sei denn, daß der Verkäufer die ihm ob-gültig, ob die übrigen Erfüllungshandlungen des Verkän-



25-8a1662Aufsäße[Deutsches Recht ver. mit JW.fers, insbesondere die Übergabe der Ware (§ 433 BGB.),so ist die Preisvereinbarung nur dann zu ändern, fallsebenfalls bereits erfolgt sind oder nicht. Soweit der vor-der vereinbarte Preis höher ist als der in Zukunft höchst-herige Übergang des Eigentums zu verneinen ist, findetzulässige Preis; der vereinbarte Preis ist in diesem Falldie Vorschrift auf den laufenden Vertrag Anwendung,auf den höchstzulässigen Preis herabzuseßen. Falls derauch wenn im übrigen der Verkäufer seine Vertragsver-vereinbarte Preis jedoch niedriger ist als der in Zukunftpflichtungen bereits vollständig erfüllt hat.höchzulässige Preis, so ist irgendeine Anderung in derVereinzelt findet sich in Preisvorschriften die FormelPreisvereinbarung -nicht erforderlich; insbesondere braucht„Diese Vorschrift gilt für alle Lieferungen, die nach demder vereinbarte Preis nicht etwa auf den höchstzulässigenInkrafttreten erfolgen". Auch bei dieser Formel kommtPreis hinaufgeseßt zu werden, da dieser Preis ledigliches nach dem klaren Wortlaut für die Frage, welche lau-eine Höchstgrenze darstellt, und jeder darunterliegendefenden Verträge von der Preisborschrift betroffen werden,Preis auch weiterhin zulässig bleibt und in Zukunft jeder-allein auf die Seite des Verkäufers an. Wenn der Ver-zeit noch neu vereinbart werden kann. Der leßtgenanntekäufer bereits vollständig erfüllt hat, findet die VorschriftFall wird vor allem dann eintreten, wenn ein bereitsauf das Vertragsberhältnis überhaupt keine Anwendungbestehender Höchstpreis erhöht wird; der erstgenannte Fallmehr; wenn der Verkäufer bereits teilweise geleistet hat,wird vornehmlich dann praktisch werden, wenn ein bereitswerden nur die noch ausstehenden Leistungen mit ihrenbestehender Höchstpreis ermäßigt wird. Wenn schließlichGegenleistungen von der Preisvorschrift ergriffen; wenndurch die Preisborschrift ein Mindestpreis vorgeschriebender Verkäufer überhaupt noch nicht geleistet hat, gilt diewird, so gilt alles das, was vorstehend bezüglich derVorschrift für das Vertragsberhältnis in vollem Um-Höchstpreisfestseßung ausgeführt ist, mit umgekehrtem Vor-fang. Die Rechtslage ist also hier genau so wie in demzeichen in gleicher Weise. Die Preisvereinbarung ist alsobereits oben behandelten Fall, daß der Ausspruch „Diesenur dann zu ändern, falls der vereinbarte Preis unterVorschrift gilt auch für die bei Jnkrafttreten laufendendem in Zukunft nur noch zulässigen Mindestpreis liegt;Verträge" den Zusaß „soweit der Verkäufer die ihm ob-er ist in diesem Fall auf den Mindestpreis hinaufzuseßen.liegenden Leistungen noch nicht bewirkt hat" enthält.Die Preisvereinbarung kann jedoch völlig unverändertAlles, was dort über die Auswirkungen der Vorschrift aufbleiben, falls der vereinbarte Preis über dem vorgeschrie-die laufenden Verträge noch näher ausgeführt ist, giltbenen Mindestpreis liegt, da ein solcher Preis auch inalso auch hier in gleicher Weise.Zukunft noch durchaus zulässig ist.Zuweilen enthält der Ausspruch über die GeltungZum Schluß sei noch kurz die Einwirkung einer Aus-einer Preisvorschrift für die bei Fnkrafttreten laufendennahmebewilligung auf laufende Verträge untersucht. DasBerträge den Zusaß „Die Parteien können jedoch, wennWesen der Ausnahmebewilligung besteht darin, daß sieder Vertragsinhalt von den Bestimmungen dieser Vor-dem Empfänger gestattet, als Verkäufer für einen be-schrift abweicht, vom Vertrage zurüdtreten". Mit diesemstimmten Gegenstand einen anderen Preis als den bisherZusaß wird die Verpflichtung der Parteien zur Anwen-zulässigen zu fordern, und damit zugleich auch dem Käu-dung der Preisvorschrift auf die laufenden Berträge durch-fer das Recht gibt, diesen Preis zu zahlen. Wenn die Aus-brochen und ihnen ein gewisser Einfluß darauf eingeräumt,nahmebewilligung einen Ausspruch darüber, daß sie auchob die Vorschrift für die laufenden Verträge tatsächlichfür die laufenden Verträge gilt, nicht enthält, so ist diegelten soll oder nicht. Regelmäßig ist dieser Einfluß derRechtslage genau so wie in dem gleichen Fall bei einerParteien einer doppelten Beschränkung unterworfen. Ein-Preisvorschrift, und zwar aus den gleichen Gründen, wiemal haben die Parteien immer nur die Wahl zwischen dersie oben für diesen Fall dargelegt sind. Die Vertragspar-Anwendung der Preisvorschrift und dem Wegfall des Ver-teien sind also berechtigt, von der Ausnahmebewilligungtrages, und dieser Wegfall des Vertrages kommt einemauch für den laufenden Vertrag Gebrauch zu machen;endgültigen Verzicht auf das gewollte Geschäft gleich, dairgendeine Verpflichtung dazu besteht aber für sie nicht.auch ein neuer Bertrag über denselben Gegenstand wie-Nicht anders ist indessen die Rechtslage auch dann, wennderum nur zu den Bedingungen der neuen Preisborschriftdie Ausnahmebewilligung ausdrüclich bestimmt, daß siegeschlossen werden könnte. Außerdem wird gewöhnlich dasin vollem Umfang oder mit Einschränkungen — auchRüktrittsrecht nicht schlechthin, sondern nur für den Fallfür die laufenden Verträge Geltung haben soll. Fn diegewährt, daß der Vertragsinhalt von den Bestimmungensem Fall besteht ebenfalls — abweichend von dem gleichder Preisvorschrift abweicht. Wenn dies nicht der Fall ist,artigen Fall bei einer Preisvorschrift — irgendeine Ver-bleibt der Vertrag vollinhaltlich bestehen. Die Parteienpflichtung für die Parteien, die Ausnahmebewilligung aufkönnen also auf Grund des Rücktrittsrechtes regelmäßigden laufenden Vertrag anzuwenden, nicht. Dies folgtnur in geringem Umfange die Anwendung der Preisbor-zwingend aus der Natur der Ausnahmebewilligung, die,schrift auf einen laufenden Vertrag ausschließen. Daß daswie oben bereits gesagt ist, lediglich gestattet, einen be=Rüctrittsrecht jeder einzelnen der beiden Parteien selb-stimmten Preis zu fordern und zu zahlen, aber dies -ständig zusteht, sei hier als selbstverständlich nur der Voll-im Gegensaß zur Preisvorschrift — nicht auch verlangtständigkeit halber erwähnt; das Recht zur gemeinschaft-und anordnet. Die rechtliche Bedeutung einer Ausnahme-lichen Aufhebung eines Vertrages durch Willensüberein-bewilligung für die laufenden Verträge wird also durchstimmung braucht den Parteien, wie bereits oben dar-einen Ausspruch der genannten Art nicht geändert; diegelegt ist, nicht besonders eingeräumt zu werden.Ausnahmebewilligung ergreift troß dieses Ausspruchs dieMit den vorstehenden Ausführungen ist der Kreislaufenden Verträge nicht stärker als bei dem Fehlen desder Fälle, in denen die Anwendung einer PreisvorschriftAusspruchs. Dies gilt in vollem Umfang auch für dasauf laufende Verträge in Frage kommt, im wesentlichenzivilrechtliche Gebiet. Der Ausspruch, daß die Ausnahmevollständig erfaßt. Zu erörtern ist abschließend noch, wiebewilligung auch auf die laufenden Verträge Anwendungdie geseßlich vorgeschriebene Anwendung einer Preisvor-zu finden hat, gibt dem Verkäufer niemals das Recht,schrift auf einen laufenden Vertrag durchzuführen ist undohne Rücksicht auf die zivilrechtlichen Bindungen den Versich auswirkt. Zu unterscheiden ist hierbei, ob die Vor-tragsgegner zur Zahlung eines anderen Preises als desschrift Festpreise, Höchstpreise oder Mindestpreise festseßt.vereinbarten zu zwingen. Die Ausnahmebewilligung kannWenn ein Festpreis vorgeschrieben wird, so ist jede hierdie Parteien immer nur von preisrechtlichen Verpflichtunvon - sei es nach oben oder nach unten - abweichendegen befreien, nicht aber auch von zivilrechtlichen, denn siePreisvereinbarung zu ändern; es gibt in Zukunft nurergeht stets allein auf Grund einer preisrechtlichen Vor-noch einen einzigen zulässigen Preis, und dieser muß auchschrift und kann also auch nur für das preisrechtliche Ge-in dem laufenden Vertrag an die Stelle des vereinbartenbiet selbst eine Regelung treffen. Die Parteien erwerbenPreifes treten. Wenn ein Höchstpreis vorgeschrieben wird,somit durch den Ausspruch, daß die Ausnahmebewilligung
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1664Schrifttum[Deutsches Recht ver. mit JWden können und das wirkliche Rechtswahrertum zu über-oder wenn ein Sched mit dem Betrag bis zu dem Tage deswuchern drohen.Fristablaufs bei der Gerichtskasse eingeht und demnächst ein-Alle die Fälle, wo wirkliche Nachlässigkeiten vorliegen,gelöst wird.mögen sie nun von den Parteien oder vom RechtsanwaltDieser Borschlag war auch deshalb besonders berechtigt,begangen sein, sind im allgemeinen so beschaffen, daß manweil sich gerade bei Zahlung durch Scheck unglaubliche Un-sie von allen anderen Versäumnissen, wo lediglich ein Miß-zuträglichteiten ergeben hatten.geschic obgewaltet hat, auf den ersten Blick unterscheidenEs ist kein Zweifel, daß eine solche Regelung eine weitskann. Diesen Unterschied zu machen, ist die Forderung, welchegehende Vereinfachung bedeuten und Gericht wie Anwälteman an die Rechtsprechung zu § 233 ZPO. und ale anderenweitgehend entlasten würde, da es nicht leicht ist, dem Recht-Fristwahrungsfragen stellen muß und berechtigterweise wohlsuchenden das Geheimnis der jeßigen Regelung tlarzumachenauch stellen darf.und die derzeitige Regelung immer wieder zu Zweifels-RA.Dr.Friedrich Noisten, Berlin.fragen und Meinungsberschiedenheiten Anlaß gegeben hatund Anlaß gibt.II.2. Darüber hinaus ist aber festzustellen, daß überhauptDer borstehende Aufsaß befaßt sich mit einer Regelung,die Regelung, wonach die Tätigkeit des Gerichts und damit.die sich wie keine andere als lebensfremd, ja man kanndie Verfolgung des sachlichen Rechts von vorheriger Ge-sagen als unerträglich erwiefen hat.bührenzahlung abhängig gemacht wird, scharfen WiderspruchDie Anordnung, daß die Gerichtskasse als Gläubigerinverdient.sich nicht mit der Zahlung eines schuldigen Betrages innerEs kann nicht genug darauf hingewiesen werden, daßhalb einer bestimmten Frist begnügt, sondern daß dazu demes sich sowohl bei §74 GNG. wie den §8 519 Abs. 6 undGericht selbst der Nachweis der erfolgten Zahlung erbracht554 Abs. 7 ZßO. um Bestimmungen handelt, die erst in derwerden muß, die Gefahr innerdienstlicher Ordnungswidrigschlimmsten Inflationszeit, nämlich durch Geseß v. 31. Dez.keit bem Schuldner aufgebürdet und die Gewährung des1922 (RGBl. 1923, I, 1) in unser Verfahrensrecht gekom-Rechtsschußes versagt wird, wenn die Zahlung nicht nach-men sind.gewiesen oder ordnungswidrig nicht eingegangen ist, kannVorher waren die Gerichte gar nicht berechtigt, ihreTätigkeit von der Einzahlung einer Gebühr abhängig zuals in der Welt einzig dastehend bezeichnet werden.Mit Leichtigkeit ließe sich als Folge diefer geseßlichenmachen (Rittmann, „Komm.z. GKG.",1909, Vorbem. III3vor § 8181).Regelung eine Fülle von Entscheidungen zusammentragen,die als Ausgeburt eines lebensfremden Formalismus beDie Tatsache, daß die frühere Regelung viele Jahr-zeichnet werden müssen (z. B. RG.: JW.1931, 538; RGZ.zehnte hindurch unangefochten bestanden hat, beweist allein,153, 58 = 3. 1937, 625 u. a.).daß die gegen eine Abschaffung der Vorschußpflicht und1. Während sonst bei der Zahlung an staatliche Kassen,Wiedereinführung der früheren Regelung vorgebrachten Beso bei Steuerzahlungen an die Finanzkasse, genügt, wenndenken nicht durchschlagend sind.die Einzahlung am leßten Tag der Frist bei einer deutschenIn der Fnflationszeit war allerdings eine Vorschuß-Postanstalt erfolgt ist (§ 35 ReichskassenO.) und der Tag alspflicht unabweislich, weil sonst die Gerichtskosten vor ihrerTag der Zahlung gilt, der sich aus dem TagesstempelabdrudZahlung der Entwertung anheimfielen. Auch in der un-mittelbaren Nachinflationszeit mag diese Bestimmung nochder Aufgabepostanstalt ergibt, so daß der Einzahler durchden Poststempel jederzeit die rechtzeitige Zahlung nachweiseneine gewisse Berechtigung gehabt haben.kann, hat der Berufungskläger im Grunde überhaupt keineDer Entwurf von 1931 begründet die Aufrechterhal-tung der Vorschußpflicht damit, daß das Reich in schwierigenGewähr, daß seine Zahlung sicher als rechtzeitig anerkanntZeiten lebe, daß man zwar in einem Staat mit einer günstigenwird. Denn wenn er die Zahlung auch rechtzeitig bei derund wohlgeordneten Finanzlage von einer VorschußpflichtPostanstalt geleistet und den Postschein durch seinen Prozeß-absehen könne, bei den derzeitigen Verhältnissen aber nichtbevollmächtigten dem Gericht vorgelegt hat, genügt das(S. 353 des Entwurfs).immer noch nicht zum Nachweis der Zahlung, wenn dieÜberweisung durch irgendeinen Zufall eine VerzögerungDieser Vorschlag mag 1931, der Zeit der schwerstenWirtschaftskrise und Zerrüttung der Finanzen infolge dererfuhr (RG.: FW.1932, 648).Weimarer Mißwirtschaft berechtigt gewesen sein. Nach derAußerdem ist die Zumutung, den Postschein einzusen-inzwischen erfolgten Änderung der Verhältnisse sollte aberden, gerade gegenüber einer gewissenhaften Partei unbillig,die Beseitigung der Borschußpflicht, eines der unerfreulichstenweil sich eine gewissenhafte Partei mit Recht dagegen wehrt,Erzeugnisse der Fnflationszeit, und damit die Aufhebungden einzigen in ihrem Besiß befindlichen Beleg ihrer Zah-des §74 GKG. wie der §8 519 Abs.6 und 554 Abs.6 3PO.lung aus der Hand zu geben.sobald als irgend möglich erfolgen.Schon der Entwurf einer ZP0. vom Jahre 1931 hatte3. Wenn schließlich Verf. ausführt, daß die Auslegungdeshalb den § 519 ZBÖ. dahin abgeändert, daß der Vor-des § 233 ZPO. nicht mehr zeitgemäß erscheine und daß diesißende eine Frist zu bestimmen hat, innerhalb der der Be-Wiedereinseßung in weiterem Umfang als bisher gewährtrufungskläger die von ihm geforderte Prozeßgebühr be-werden müsse, so kann dem nur zugestimmt werden. Einzahlen muß.großer Teil der Anwaltschaft ist teils durch VertretungAber auch dieser Vorschlag war unbefriedigend. Nacheinberufener Kollegen, teils durch übertragung von Kriegs.ihm sollte zwar nicht mehr der Nachweis der Zahlung eraufgaben in starkem Maß in Anspruch genommen. Eineforderlich sein, aber es war immer noch der tatsächliche Ein-Entlastung durch Beizug von Referendaren und Anwalts-gang der Kosten für die Fristwahrung entscheidend. Da aberassessoren ist ausgeschlossen. Durch den Mangel von An-auch der tatsächliche Eingang des Betrages ja nicht in derwaltsangestellten ist es dem Anwalt auch nicht mehr mögMacht der Parteien steht, hat Reinberger mit Recht inlich, in früherem Umfang sich auf die Verwendung nur alsseinen Gegenborschlägen zum Entwurf einer Zpo. (JurRdsch.zuberlässig erwiesener Angestellter zu beschränken.1932, 103 angeregt, dem § 485 des Entwurfs den ZusasEs wäre unmöglich, für eine unter diesen unverschul-beizufügen, wonach die Zahlung als rechtzeitig zu geltendeten Umständen eingetretene Fristversäumnis die rechtsuchenhat, wenn der zu zahlende Betrag bis zum Tage des Fristden Bolksgenossen und den Anwalt durch Versagung einerablaufs bei einer Postanstalt des Deutschen Reiches für dieWiedereinseßung zu bestrafen.Gerichtskasse einbezahlt ist und demnächst bei dieser eingeht,RA.Herbert Schneider,Karlsruhe.SchrifttumDipl.-Fng. Dr.jur. Heinrich Krieger, Mitarbeiter desBand 18.) Berlin 1940. Junker und Dünnhaupt Verlag.Rassenpolitischen Amtes, RL.: Das Rassenrecht in137 S. Preis brosch. 6,80 R.M.Südwestafrika. Vergleichende Darstellung des deutWer Krieger, „Das Rassenrecht in den Vereinigtenschen Rechts und des Rechts der Mandatszeit, zugleichStaaten" (1936) gelesen hat, wird die vorliegende weitereEntwurf und Anwendung einer neuen Systematik desArbeit dankbar begrüßen. Gewinnt doch die neue ArbeitKolonialrechts. (Neue Deutsche Forschungen. Abt. Staats,über das Rasfenrecht in Südwestafrika angesichts der NeuVerwaltungs-, Kirchen-, Völkerrecht und Staatstheorie.ordnung Europas und der damit verbundenen Neuordnung



10. Jahrgang 1940 Heft 40]Schrifttum1665der Kolonien ein ganz besonderes politisches Jnteresse. Eswird. Wenn wir uns in der heutigen Welt nach den mögist nicht zuviel gesagt, daß gerade diese Arbeit Kriegerslichen Quellen einer solchen Kraft umsehen, so kommen wireinen wichtigen Beitrag zur Frage der (Neu-) Schaffungallein auf Deutschland hinaus. Das heutige Deutschlandeines Kolonialrechts unter nationalsozialistischen, d. h. rassenmüßte nach seiner wertenden rasfisch-völkischen Ethik einegeseßlichen Gefichtspunkten darstellt. Darüber hinaus söllteihrer Ziele bewußten Rassen- und Stammespolitik treiben.jeder, der die Abjicht hat, nach Kriegsende in die KolonienEs hat sich von der Verstrickung des Liberalismus befreitzu gehen, insbesondere aber der deutsche Jurist und Ver-und dürfte darum zu den Halbheiten einer ,Eingeborenen-waltungsbeamte, sich mit diesen Gedankengängen vertrautpolitik nicht mehr zurückkehren" (S. 127).machen. Denn es ist ein wichtiges Ziel, „endlich ein Recht zuNA. Dr.Schmidt-Klevenow, Berlin.schaffen, das nicht mehr von Augenblicksnöten hin- und her-geworfen, fondern einst als klasfische Schöpfung einer ganzenErnst Forsthoff: Recht und Sprache, ProlegomenaZeitepoche in die Gefchichte eingehen wird" (S. 129). Dabeizu einer richterlichen Hermeneutif. (Schriften der Königs-ist es klar, daß ein neues Kolonialrecht auch ein völligberger Gelehrten Gesellschaft, 17. Jahr, Heft 1.) Halleneues Gesicht erhalten wird, das, aus dem Rassengedanken(Saale) 1940. Max Niemeyer Verlag. 47 S. Preis brosch.erwachsend, vielleicht zum erstenmal in der Weltgeschichte4,60 R.M.von einem politischen Machtinstrument zu einer Ethit wird,Unter dem etwas eigentümlichen Titel „Recht unddie den Farbigen ihr arteigenes Leben gewährleistet.Sprache, Prolegomena zu einer richterlichen Hermeneutik"Ich habe bereits in der Besprechung von Krieger,versucht der Königsberger Staatsrechtler die Stellung des„Das Rassenrecht in den Vereinigten Staaten" (JW. 1936,Richters in unserer Zeit zu bestimmen. Die Schrift, die dem2524) auf die Notwendigkeit der Klärung der Begriffe hin-derzeitigen Ephorus des Predigerseminars der Lutherstadtgewiesen und begrüße es ganz besonders, daß KriegerWittenberg, Hans Schomerus, gewidmet ist, enthält imnunmehr an den Anfang seines Buches ein Kapitel „Systemersten Teil einen Vortrag mit dem Titel „Recht undder Begriffe" geseßt hat. „Rassengeseß ist jede geseßte RechtsSprache", den der Verf. zu Beginn dieses Jahres in dernorm und Rassenrecht ist jede Rechtsregel, welche auf derKönigsberger Gelehrten Gesellschaft gehalten hat (S.1-17).rassischen Verschiedenheit der von ihr betroffenen Personen-Der zweite Teil (S. 18-47) behandelt in wohl gewolltgruppen beruht. „Immer, wenn in der Gestaltung objekskizzenhafter Art unter der Überschrift „Hermeneutische Stu-tiven Rechts irgendeine Rücsichtnahme auf die Berschieden-dien" verschiedene Probleme der Urteilsfindung, wie etwaheit der Rassen zum Ausdruck kommt, haben wir es imdie Stellung des Richters zum Geseß (Erörterungen, die sichSinne dieser Begriffsbestimmung mit Rasfenrecht zu tun"mit dem Thema des ersten Teils überschneiden), Richter(S. 8). Sehr lehrreich ist die sich durch die ganze Arbeit hin-tum und politische Hoheit, Entscheidungs- oder Gestaltungs-durchziehende Auseinanderseßung mit dem farblosen liberalenlogik u. a.Begriff des „Eingeborenenrechts". K rieger hat es sichEs ist nicht leicht, über diese viele Probleme berührende,zur Aufgabe gemacht (S. 19), „den Begriff des Rassenfast möchte ich sagen, antippende Schrift ein Urteil abzugeben,rechts gerade an einem so verwickelten Gegenstande, wieweil der Verf. selbst mehr die Fragen aufwirft als sie beihn das einschlägige Recht von Südwestafrika bietet, heraus-antwortet. Hätte Forsthoff seinen Plan verwirklicht undzuarbeiten", um damit erfolgreich Einblicke in die ideoseine mehrjährigen Studien über die Bedingungen, Formenlogischen Hintergründe und Schwächen der bisherigen „Ein-und Regeln richterlicher Rechtsfindung in einem geschlossenengeborenenpolitik" zu gewinnen. Zu einer Erkenntnis desSystem auf breiterer Grundlage dargestellt, was nach demNasfenrechts konnte das „Eingeborenenrecht" nicht führen.Vorwort ursprünglich beabsichtigt war, so ließe sich vielleichtDenn das Rassenrecht zieht seine Trennungslinie nicht zwi-eher über seine Gedanken diskutieren. Dann hätte der Berf.schen Weißen und „Eingeborenen", sondern zwischen Weißenwohl auch nicht an dem neueren prozeßrechtlichen Schrift-und Rassefremden ganz allgemein (S. 23). Entscheidend isttum zu seinen Fragen vorbeigehen können.also nicht das „Eingeborenenrecht", sondern das „Rassen-Die „gewisse methodologische Entsprechung", die Forst-recht“ und „Stammesrecht".hoff im ersten Teil zwischen Rechtswissenschaft und Theo-Die Verfassungsgrundlagen (S.37) sind äußerst mangel-logie annimmt (S. 2/3), besteht m. E. gerade heute nichthaft gewesen, sie sind es aber auch noch unter dem Man-mehr, und zwar weder im Hinblick auf den Begriff der Ver-datar Südafrika. Fn der Selbstverwaltung und beim Wahl-kündung noch in bezug auf firierte Texte. Ebensowenig hatrecht (S. 49) ist ein strenger Ausschluß der Farbigen vonmich die Deutung überzeugt, die der Berf. den in den leßder politischen Mitbestimmung in Südafrika nur teilweiseten Jahren hervorgetretenen Bemühungen um ein „nenesdurchgeführt. Entgegen der deutschen kolonialen Praris sindNaturrecht" gibt. Es ist vor allem, gerade wenn man inheute Mischheiraten, wie auch in der Südafrikanischen Union,diesem Zusammenhang von den Untersuchungen Franzohne weiteres wieder zulässig! Auch ist es dem MandatarBeherles und Thiemes spricht (S. 13), kaum richtig, zugelungen, das Rassenverhältnis auf öffentlichen Straßen undsagen, daß der Anspruch auf zeitlose Gültigkeit das WesenBläßen ungesund abgleiten zu lassen. Das ist eine „Folgedes Naturrechts ausmache (S. 15). Ob man dem deutschendes verringerten Triebes zur Behauptung der weißen Herren-Richter nicht einen Bärendienst erweist, wenn man seinemstellung in Verbindung mit der Eigenart der Polizeigewalt".englischen Kollegen bescheinigt, daß er „einem Stand vonPflichtverleßungen farbiger Arbeiter gegenüber ihren weißensehr hohem sozialen Prestige" angehört, „welches das kon-Dienstherrn werden an Stelle der allein wirksamen Prügel-tinentale Richtertum nicht erreicht hat und nicht er-strafe mit schädlichen Geldstrafen geahndet. Das rasfischereichen kann" (S.28, vgl. dazu auch S.43), sei immerGrundstücksrecht ist heute so lückenhaft, daß die Verwaltunghin als Frage aufgeworfen (vgl. dazu auch die Bemerkungsich zu schwachen Notbehelfen flüchten muß. Farbige Zengenauf S. 32: „Es ist der Rechtsprechung versagt, an Ordnungs.werden allgemein vereidigt, auch wenn ihre Eidesaussageleistungen allgemeinen Charakters und an Planungen, anzur Verurteilung Weißer führen muß" (S. 126).Umgestaltungen des Volkskörpers und FörderungsbestrebunEs ist selbstverständlich, daß die koloniale Schuldlügegen irgendwelcher Art aktiv teilzunehmen."). Auch die Be-an Hand dieser überaus sächlichen Unterfuchung zu einerschränkung des Richters auf eine bloße Entscheidungslogikgewöhnlichen Unwahrheit wird. Das ist ausführlich quellen(S.40ff.), die man nach allem, was Forst hoff im Voran-mäßig bewiesen. So selbstverständlich das für uns ist undgegangenen gesagt hat, mit Notwendigkeit érwarten mußte,so sehr wir uns gegen die koloniale Schuldlüge nicht zu ver-dürfte in unserer heutigen Zeit eine Festlegung des Richterteidigen brauchen: das Ausland mag diefe Quellen studierentums auf eine Richtung sein, die ihm die Zukunft verschließtund die Gemeinheit und Verlogenheit jener Plutokraten vonund gerade die gesunden Kräfte unseres Volkes, denen das1918 nochmals handgreiflich vor Augen sehn. „Die AnderungHerrschen noch im Blute liegt, aus diesem Stande vertreibt.der vorgegebenen ,Mißstände“, die Schwenkung zu nebel-Ich bin weit entfernt davon, die historische Leistung deshaften und ,humaneren Methoden', die doch durch dasdeutschen Protestantismus zu verkennen, aber in dieser HinMandat angeblich herbeigeführt werden sollte, ist nicht ein-sicht hat er durch seinen Pakt mit dem territorialen Abgetreten." Im Gégenteil: „Wer vom rassenpolitischen Standsolutismus und durch seine Auffassung vom Staat manchespunkt den wertenden Vergleich anstellt, muß zu dem Ergeb-gerade im germanischen Menschen verkümmert.nis kommen, das deutsche Recht als das überlegene anzusehn"Prof. Dr. H. Brandt, Kiel,(S.125).3. Z. bei der Wehrmacht.„Die Farbigenpolitik in Afrika bedarf eines großengeistigen und tatpolitischen Anschwunges, der sowohl SüdRegR. Wolfg. Menschell: Das gesamte deutschafrika als auch der ganzen kolonialen Welt zugute kommenGnadenrecht nebst verwandten Gebieten. Terte mi209



15-10a1666Schrifttum[Deutsches Recht ver. mit JW.Anmerkungen und Sachregister. 3. Auft. Berlin-Leipzigansprüche aus der VhV. verwiesen. Die von den VerfassernWien 1940. Deutscher Rechtsverlag G.m. b.H. 536 S. Preisim Gegensas zu Drost und Baumbach und wohl auchgeb. 9,60 R.M.Bo gels vertretene Auffassung ist erörterungswert und.Diefes bekannte Werk hat, wie vorauszusehen, einemsozial gesehen.Die bemerkenswerteste Besonderheit besteht in der Bei-dringenden Bedürfnis nach einer Busammenstellung der ein-fügung bon sorgfältig ausgearbeiteten Richtlinien für dieschlägigen Bestimmungen des Gnadenrechts von sachkundigerBearbeitung außergerichtlicher Vergleiche. Der Umfang dieserSeite in der Tat abgeholfen. Es liegt nun schon in kürzesterRichtlinien (S. 68—122) geht über den Rahmen eines reinenZeit, troß Krieg, in dritter Auflage vor. In ihr findet manErläuterungsbuches der VhV. hinaus. Die Verfafser sehendie neuesten Vorschriften zum Gnadenrecht in einem Andie Rechtfertigung für die Aufnahme dieser Richtlinien darin,hang, ohne daß die besonders geschäßte übersichtlichkeit desdaß es an geeigneten Werken fehle, aus denen wirklich zuBuches beeinträchtigt wird.Einer Empfehlung dieses umfassenden Werkes bedarf esverlässig entnommen werden könne, wie zwekmäßigerweiseeine planmäßige Abwiclung der Verpflichtungen einesnicht mehr.Bizepräsident Dr. Gardiewski, Berlin.Schuldners unter Berüdsichtigung aller Gläubiger geregeltwerden müsse. Die Berechtigung dieses Standpunktes brauchtDie Bewertung der Mietgrundstüde. Ermittlungnicht erörtert zu werden. Es genügt die Feststellung, daßdes Verkaufswertes von Miethäusern, Geschäfts- unddie Richtlinien für jeden, der mit der VhB. arbeitet, nüßlichBürohäusern, von Baustellen sowie die Ermittlung vonsein werden. Besonders gilt dies für WirtschaftstreuhänderGeschäftswerten von Friedrich Kirchesch, Köln.und Rechtsanwälte, die sich mit der Ordnung der wirtschaft-Schriften des Verbandes Rheinischer Haus- und Grund-lichen Verhältnisse von Gewerbetreibenden und anderenbesißervereine e. V. Köln. Berlin-Köln 1940. VerlagSchuldnern zu befassen haben. Auch der Richter der VerDeutsche Wohnwirtscaft, Friedrich Doggenfuß, Kommtragshilfe, der fich nicht nur auf die rein verfahrensmäßigeGes., Berlin, Abt. Köln. 63 S. Preis geh. 2 R.Ml.Abwicklung der Angelegenheit nach § 12 BhB. beschränkenDieses Werk bringt in sehr gedrängter Form aufwill, sondern der wirklich eine billige und gerechte Ordnung44 Seiten eine klare Darstellung der Bewertungsmethodenaller Schwierigkeiten des Schuldners anstrebt, kann ausund Grundsäße besonders für Grundstücke. Diese Fragenden Richtlinien Vorteile ziehen.haben in leßter Zeit ganz erheblich an Bedeutung gewonnen,Die Arbeit ist sorgfältig gegliedert und unterteilt. Dieweil die Preisbildung und Preisüberwachung regelmäßigSprache ist gut verständlich, wenn auch nicht so slüssig wieeine objektive Bewertung erforderlich macht, aber auch, weildie Ausführungen bei Vogels oder so entschieden unddie Enteignungsverfahren vor dem Kriege außerordentlichtreffsicher wie bei Baumbach.zugenommen hatten. Das Werk entspricht also einem er-Die Benußung des Werkes wäre erleichtert worden,heblichen Bedürfnis, weil derartige Arbeiten, die der heuwenn der Text der Verordnung vor den Erläuterungen zu-tigen Rechtslage und Praxis entsprechen, wenig vorhandensammenhängend gebracht worden wäre.sind. Zwar sind in erster Linie Kölner Verhältnisse zugrundeLGR. Dr. H. Bogel, Hamburg.gelegt, es kann aber doch überall mit Erfolg benußt werden.Im allgemeinen kann ich den Darlegungen durchausDr Volker Eymeß, Gerichtsref.: Die Lufthoheitzustimmen. Entsprechend bem Nunderlaß 155/37 des Reichs-und ihre Beschränkungen, unter besonderer Bekommissars für die Preisbildung, der im Anhang abgedrudtrüdsichtigung der Freundschafts- und Bündnisverträge desist, wurde der Ertragswert in den Vordergrund gerückt.Nahen Ostens. (Rostoder Abhandlungen, Rechtswissenschaft-Grundstüdswerte werden heute nicht mehr „geschäßt", sondernliché Reihe, Heft 28.) Seestadt Rostod 1940. Carl Hin-auf Grund genauer Ermittlungen und Berechnungen bestorffs Verlag. 143 S. Preis brosch. 4,50 R.M.wertet. Der Sachwert (Kostenwert) von VorkriegsbautenDie ersten beiden Abschnitte der Arbeit (S. 19-80) be=mit Hauszinssteuerbelastung spielt gegenüber dem Ertrags-handeln den Theorienstreit über die Souveränität des Boden-wert überhaupt keine Rolle mehr. Dagegen kann ich denstaats an seinem Luftraum. Seine eigene Stellungnahme faßtKapitalisierungsgrundsäßen entsprechend meinem Aufsaß imVerf. auf S. 78 ff. zusammen. Danach ergibt sich die Luft-DR. 1939, 291 ff. nicht zustimmen, soweit teilweise einhoheit, d. h. die Souveränität am Luftraum, aus dem natür-Kapitalisierungsfaktor von weniger als 6o für auslichen Verhältnis des Luftraums zu dem darunter liegendenreichend erachtet wird. Gerade diese Frage ist bei Berech-Staatsgebiet. Unter Souberänität versteht E. dabei grund-nung des Ertragswertes recht ausschlaggebend und heftigsäßlich die durch das völkerrechtliche Verkehrsinteresse gebun-umstritten.dene Staatsmacht. Die Bindung durch das völkerrechtlicheVon allgemeinem Jnteresse ist noch die richtige Fest-Berkehrsinteresse höre aber dort auf, wo seine Berücsichti=stellung, daß die Baustellenwerte von 19l4 bis jeßt infolgegung den Staat gefährden würde. Das Jnteresse des Einzel-von Steuermehrbelastung, höheren Baukosten, Zinsen usw.staats im Luftraum sei so groß, daß es jegliches andere In=und vielfacher Einschränkung der baulichen Ausnubungs-teresse vollkommen überschatte. Deshalb sei für den Luftraum diemöglichteiten oft bis unter die Hälfte heruntergedrüct worvölkerrechtliche Bindung zugunsten des Einzelstaats aufgehoben.den sind.Der dritte Abjchnitt (S. 81—141) behandelt die Luft-Die am Schluß beigefügten Bewertungsbeispiele er-hoheit und Luftfreiheit in der völkerrechtlichen Praxis. E.leichtern das Verständnis dieser schwierigen Probleme, derenzeigt, wie insbes. nach dem Weltkrieg der Say von der un-Kenntnis für den Juristen aber von erheblicher praktischerbeschränkten Lufthoheit des Bodenstaates über seinem Land-Bedeutung ist.RM. Dr. W. Stark, Berlin.gebiet und seinen Hoheitsgewässern in der völkerrechtlichenPraxis zur allgemeinen Geltung gelangt ist.Dr. jur. Gerhard Hubernagel, RA. in Wuppertal, undIn einem Anhangsabschnitt B (S.123-141) wird dannDr. jur. Karl Künne, Shndikus in Wuppertal: Dieschließlich noch die Frage erörtert, ob Syrien, Frak undVertragshilfe des Richters aus Anlaß desAghpten nach dem französischsyrischen Abkommen v. 9. Sept.Krieg es. VO. v. 30. Nob. 1939 (NGBl.I, 2338). Berlin-1936, dem englisch-irakischen Abkommen v. 30. Juni 1930 undLeipzig-Wien 1940. Deutscher Rechtsverlag. 188 S. Preisdem englisch-aghptischen Abkommen v. 20. Aug. 1936 die Soukart. 4,20 RM.veränität am Luftraum über ihren Gebieten zusteht. E. kommtDie Vertragshilfeverordnung hat alsbald nach ihremzu dem Ergebnis, daß Rgypten, Jrak und Syrien abhängigeInkrafttreten eine Reihe von Kommentatoren gefunden. DieGemeinwesen sind, deren Souberänität nicht nur im Luftraum,Bedeutung dieser Verordnung hat hierzu Veranlassung ge-fondern im gesamten Gebiet bei England bzw. Frankreich liege.geben. Neben den Werken von Bogels-Rexroth-Weit-Wie das Nachwort des Verfassers, der fich an der Westsnauer, bon Drost und Baumbach legt der Deutschefront befindet, ergibt, ist das Buch vor Beginn des KriegesRechtsverlag mit der Arbeit von Hubernagel undfertiggestellt wörden. Die großen Umwälzungen, die der KriegKünne ein Werk vor, das seine besonderen Eigenheitenbereits mit fich gebracht hat und weiter mit sich bringen wird,aufweist.werden voraussichtlich die zule■t vom Verf. angeschnitteneIn dem Buch sind die angeführten früher erschienenenFrage nach der Souberänität von Staaten, die im Scupver-Erläuterungsbücher nußbringend verwandt worden. Die Ver-hältnis zu anderen Staaten stehen, stark in den Vordergrundfasser haben fich auch in der Regel den bisher vertretenendes völkerrechtlichen Interesses rüden. Fm Nahmen einerAnschauungen angeschlossen, doch ist die eigene Note durchausBuchbesprechung ist eine Auseinanderseßung mit dieser schwiegewahrt. Zu diefem Punkt sei auf die Ausführungen zu §2rigen Frage nicht möglich.Abs. 3 S.31 über die Herausnahme der Lohn- und GehaltsAssessorin Dr. E. Ko f.fta, Berlin.



25-11Rechtsprechung16€710. Jahrgang 1940 Heft 40]RechtsprechungNachdruck der Entscheidungen nur auszugsweise und mit genauer Quellenangabe gestattet[** Abbrud in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — † Anmerkung]Rechtspolitisch besonders bedeutsame Entscheidungen:aus dem Eherecht S. 1672ff. Nr.9—12; aus dem Erbrecht S. 1683, 1684, 1685 Nr. 14, 15 und 17der Grundstraftat noch zur Ausnuhung der Verdunkelung ge-Strafrechtkommen ist, beruht die Annahme eines Verbrechensversuchsauf zutreffender rechtlicher Beurteilung.Dagegen kann der Strafausspruch nicht aufrechterhalten** 1. RG. — VolksfchädlingsVO. Zur Anwendung derwerden. Nach §8 4, 5 GewaltwerbrecherBo. v. 5. Dez. 1939VolkschädlingsBO. v. 5. Sept. 1939 ist allerdings nicht er-(i. Verb. m. der Durchf.- und ErgBO. hierzu v. 28. Dez.forderlich, daß gerade die tatbestandsmäßigen Ausführungs=1939) hätte die Strk. die für die vollendete Tat vorgesehenehandlungen durch die Berdunkelung begünstigt werden; esStrafe aussprechen können; insoweit ist der § 44 Abf. 1 StGB.genügt bielmehr, wenn die zur Abwehr bon Fliegergefahraußer Kraft geseht. Wollte sie dagegen die an sich zulässige d b ae    dErmäßigung eintreten lassen, so hätte sie hierbei die Vor-oder zur Sicherung ihres Erfolges ausgenußt werden. Sindschriften des § 44 Abs. 4 StGB. beachten müssen. Danach hättehierdurch aber nur solche Maßnahmen des Täters erleichtertsie bei der Festjezung der im §2 VolksschädlingsBO. bor-worden, die der tatbestandsmäßigen Ausführung nachfolgen,gesehenen zeitigen Zuchthausstrafe bis auf drei Monate her-wie z. B. die Flucht des Täters oder die Bergung der Beute,untergehen können. Die Zuchthausstrafe hätte nach § 19 Abs. 2so erfordert der innere Verbrechenstatbestand, daß der TäterStGB. nur nach vollen Monaten bemessen werden dürfenjich dieses Umstands spätestens während der Ausführung derund — falls unter einem Fahre liegend — gemäß §21Tat bewußt geworden ist und sie troßdem ausgeführt hat (vgl.StGB. in Gefängnis umgewandelt werden müssen. Das LG.Urt. 3 D 228/40 v. 27. Mai 1930, auch RGSt. 74, 62 [64]). †)hat diese Vorschriften außer acht gelassen und eine - hier-Im vorl. Fall fehlt es jedoch an dem im vorstehendennach nicht mögliche - Gefängnisstrafe bon einem Fahr undRechtsfay aufgestellten Erfordernis. Wie die StrK. feststellt,vier Monaten für „angemessen gehalten. Der Strafaus=ist sich K. erst in dem Augenblic, als er die Straße mit demspruch muß deshalb in diesem Fall aufgehoben werden.gestohlenen Mantel betrat, bewußt geworden, daß sein Ent-(RG., 3. StrSen. v. 25. Fuli 1940, 3 D 327/40.) [He.]kommen durch die Verdunkelung begünstigt werde. In diesemZeitpunkt war jedoch der Diebstahl, wie das LG. ohne er-Anmerkung: Zum befseren Verständnis der Entsch. seikennbaren Rechtsirrtum annimmt, bereits vollendet. Wannvorweg bemerkt, daß das Ürteil zwei völlig getrennte straf-eine bewegliche Sache einem anderen weggenommen, d. h. diebare Handlungen betrifft: einen im Wartezimmer eineskörperliche Berfügungsgewalt von dem bisherigen FnhaberArztes begangenen, vollendeten Diebstahl des K. und einenauf den Dieb übergegangen ist, hat-der Tatrichter je nach dengemeinschaftlich begangenen verfuchten Diebstahl des P. undUmständen des Falles zu entscheiden. Hier ist die Strk. derKr., bei dem die Festnahme der Täter im Hause erfoigte.Ansicht, der Diebstahl sei schon vollendet gewesen, bevor Ke.In beiden Fällen sind die Täter vor Wirksamwerden derdie Straße erreicht habe. Ersichtlich nimmt fie an, die „Weg=Berdunkelung an die Tatorte gelangt und haben dort ihrenahme" habe darin ihren Abschluß gefunden, daß sich K. mitBetätigung ausgeübt. Ob eine Ausnußung der später ein-dem Mantel unbemerkt aus dem Wartezimmer des Arztesseßenden Verdunkelungsmaßnahmen vorlag, war zu ent-entfernt habe. Diese Auffaffung läßt keinen Rechtsirrtum erscheiben.tennen (RGSt. 52, 75; 66, 394 [396]).Der Begriff des Handelns unter Ausnußung der zurHiernach ist der StrK. im Ergebnis beizupflichten, daßAbwehr von Fliegergefahr getroffenen Maßnahmen dürftenämlich K. den Diebstahl nicht unter Ausnusung der Vernunmehr auf Grund der Rspr. des RG. feststehen (vgl. dazudunkelung „begangen“ habe.RG.: DJ. 1940,101 und meine Anm. zu DN.1940, 1231²).Objektiv ist erforderlich, daß die Verdunkelung (Haupt-Die StrK. findet in dem gemeinschaftlichen und einber-fall des § 2 Volksschädlingsvo.) dem Angekl. die Tat erständlichen Zusammenwirken des Angekl. B. und des K. denmöglicht, zum mindesten erleichtert. Jhre Ausführung mußTatbestand des Diebstahlsversuchs; dies ist, wenn man diemithin durch die Berdunkelung begünstigt sein. Der Begriffin RGSt. 70, 201 entwidelten Gesichtspunkte sowie die reichs-der Tat ist hierbei nicht auf die tatbestandsmäßige Aus-gerichtliche Rfpr. über Mittäterschaft zugrunde legt, nicht zuführung zu beschränken, sondern umfaßt auch Vorbereitungs-beanstanden. Auch die Anwendung des §2 Volksschädlings-handlungen und solche Betätigungen des Verbrechers, dieBO. v. 5. Sept. 1939 begegnet keinen rechtlichen Bedenken,der eigentlichen Tatausführung nachfolgen, jedoch mit ihrda die Täter nach der Beweisannahme der Strk. in demin engem Zusammenhang stehen. Daß wir Vorbereitungs-Bewußtsein gehandelt haben, nach vollbrachter Tat werde „ihrehandlungen und die zur Sicherung und Verwertung deretwaige Flucht durch die eingetretene Verdunkelung be-Beute dienenden Maßnahmen auch sonst nicht völlig vongünstigt".der Tatausführung trennen, zeigen die Lehre der straflosenDie Täter haben die Ausführungshandlungen, die denVor- und Nachtat und die Erweiterung des Begriffes desDiebstahlsversuch enthielten, nicht unter dem Schuße der„Anfanges der Ausführung" durch das RG. in der Ver-Verdunkelung borgenommen. Auch konnten sie die Flucht insuchslehre. Die Strafbestimmung des § 2 VO. wendet sichdie Dunkelheit nicht ergreifen, weil fie noch innerhalb desgegen denjenigen, der die im Abwehrkampf unseres VolkesHauses, in dem sie den Diebstahlsverfuch unternommen hatten,getroffenen Maßnahmen als Gelegenheit zu verbrecherischenfestgenommen wurden. Entgegen der Ansicht der StA. hatAngriffen benußt. Diese Gefahr soll gebannt werden. Hier-das LG. bei dieser Sachlage mit Recht nur einen Versuchbei kann es keinen Unterschied machen, in welchem Stadiumdes Verbrechens gegen den § 2 VolksschädlingsBO. v. 5. Sept.seiner verbrecherischen Betätigung der Täter die Verdunke-1939 angenommen. Fn RGSt. 74, 137 (138) wird zwar dielung als Helferin ausgenußt hat. Es muß genügen, wennAuffassung vertreten, daß dieses Verbrechen auch dann voll-nach der natürlichen Auffassung des Lebens diese Ausnußungendet sei, wenn die Grundstraftat nur zum Versuch geführtim Nahmen der strafbaren Betätigung erfolgt ist. Das hathabe. Auf diese Frage braucht jedoch hier nicht eingegangendas RG. für die Erleichterung der Flucht oder für das Weg-zu werden, denn der dort erörterte Fall liegt insofern an-schaffen der Beute bereits früher anerkannt (vgl. RG.: DJ.ders, als die Täter damals die Verfuchshandlungen selbst1940, 735; ebenso Sonderger. Zwidau: DJ. 1940, 777). Fürunter Ausnugung der Verdunkelung vorgenommen habendie Vorbereitungshandlungen muß Entsprechendes gelten.(Zur Auslegung des §4 der erwähnten VO vgl. NGSt. 74,Daß unter diesen Umständen nicht allein die Verdunkelung98 [101j. Fm vorl. Fall, in dem es weder zur Vollendungam Tatort selbst, sondern auch z. B. auf dem Fluchtvege209*



1S68RechtsprechungDeutsches Recht per. mit JWvon Bedeutung werden kann, ist selbstverständlich (vgl. dazulediglich die gefeßliche Möglichkeit begründet werden follte,Sonderger. Zwidkau a. a. O.).Eheschließungen staatenloser jüdischer Mischlinge ersten GradesEine „Ausnußung" verlangt, daß der Täter sich dessenzu berhindern, kann nicht beigetreten werden.bewußt ist, im Wirkungsbereich der Berdunkelung tätig zu(RG., 2. StrSen. v. 15. Juli 1940, 2 D 330/40.)[He.]werden und hierdurch eine Erleichterung für sein verbrecherisches Tun zu erfahren. Bedingter Vorsaß reicht aus.3. RG. — §1 KriegswirtschBO. v. 4. Sept. 1939.*Wenn K. nach vollendetem Diebstahl auf die Straßetrat und sich erst hier des die Flucht begünstigenden Cha1. § 1 KriegswirtschBO. jeßt nicht voraus, daß die Ge-rakters der Verdunkelung bewußt geworden ist, kann § 2samtbevölkerung des Deutschen Reiches in ihrem lebenswich=BO. auf seine Tat keine Anwendung finden. Sein Vorsaßtigen Bedarf beinträchtigt sein müßte, es genügt vielmehr diebei Begehung des Diebstahls ging nicht auf eine AusnußungGefährdung des lebenswichtigen Bedarfs einer örtlich abge-der Verdunkelung. Den Voltsschädling, der gewissenlos solchegrenzten Verbraucherschaft an einem Orte oder in einemNotmaßnahmen ausnust, will jedoch die Vo. mit ihrerOrtsteil.schweren Bestrafung treffen. Fmmerhin wird es besonders2. Zum Wefen der „Böswilligkeit“ i. S. des § 1 Kriegs=eingehender Prüfung bedürfen, warum K. das BewußtseinwirtschBÖ. gehört es nicht, daß der Täter in der Abfichtgefehlt haben soll. Man möchte sagen, der Beweis des erstenhandelt, die Bolkswirtschaft im Kriege feindselig zu schädigenAugenscheins spricht zum mindesten für die Annahme be-oder zu gefährden.dingten Vorsaßes in dieser Richtung.3. Die KriegswirtschVO. stellt Zuchthaus- und Gefäng=Bei dem gemeinschaftlichen Diebstahl des B. und Kr.nisstrafe nebeneinander zur Wahl des Richters, der nach pflicht-haben die Täter in dem Bewußtsein gehandelt, ihren Fluchtmäßigem Ermessen Dauer und Art der Freiheitsstrafe imweg durch die Verdunkelung begünstigt zu wifsen. Auf ihreEinzelfall je nach der besonderen Sachlage zu bestimmen hat.Tat hat §2 BO. Anwendung zu finden. Zu einer Ausnußung4. Zeigt sich die Böswilligkeit i. S. der KriegswirtschBO.der Verdunkelung ist es auch hier nicht gekommen. Derin Form eines Rachegefühls, das den Täter leitete, so darfäußere Tatbestand ist hinter dem inneren Tatbestand insoferndieses als geseßliches Tatbestandsmerkmal bei der Strafzumes-zurückgeblieben, als er nicht sämtliche Tatbestandsmerkmalesung nicht strafschärfend verwertet werden. †)des § 2 VO. erfüllt, während der Vorsaß des P. und Kr.1. Was die Rev. in rechtlicher Hinsicht gegen dashierauf gerichtet war. Daß die Tat als Verdunkelungs-verbrechen anzusehen ist, obwohl die Ausnußung der Ver-angefochtene Urteil anführt, kann gegenüber dem S ch uld-dunkelung erst für den Fluchtweg vorgesehen war, ist obenspruch nicht durchgreifen.dargelegt. Jst es troß des entsprechenden Vorsaßes der TäterBenzin gehört öhne Zweifel zum lebenswichtigen Bedarfder Bevölkerung nicht nur als Betriebsstoff für Motore, son-nicht zum vollendeten Delikt gekommen, so liegt versuchtesVerbrechen nach § 2 VO. vor. Diese rechtliche Beurteilungdern auch zu Reinigungs- und anderen Zweden; namentlichdürfte zweifelsfrei sein. Bedenken konnten überhaupt nurgilt dies in der Kriegswirtschaft. Der Angekl. war jich dessenentstehen, weil der Tatbestand des § 2 VO. zwei Verfuchs-nach der einwandfreien tatjächlichen Feststellung des LG. auchmöglichteiten zuläßt: einmal versuchte Grundstraftrat unterbewußt. Er hat eine beträchtliche Menge Bengin vorsäßlichvernichtet. Der § 1 KriegswirtschBO. v. 4. Sept. 1939 seyt fürAusnußung der Verdunkelung, ferner vollendete Grundstraf-tat unter versuchter Ausnubung der Verdunkelung. Wirdseine Anwendung nicht boraus, daß die Gesamtbevölkerung desunter Ausnußung der Verdunkelung eine Straftat gegenDeutschen Reiches in ihrem lebenswichtigen Bedarf beein-Leib, Leben oder Eigentum begangen, bleibt sie aber imträchtigt sein müßte, sondern es genügt schon, daß die Befrie-Versuchstadium stecken, so haben wir es mit einem volldigung des lebenswichtigen Bedarfs einer örtlich abgegrenztenendeten „Verdunkelungsverbrechen" zu tun, denn unter AusVerbraucherschaft an einem Orte oder in einem Ortsteil genußung der Verdunkelung ist hier eine Straftat begangen.fährdet wird. Die Frage, ob die in Betracht kommende MengeAuch wer sich einer verfuchten Straftat schuldig macht, bean „Rohstoffen oder Erzeugnissen" so groß ist, daß eine folchegeht eine Straftat. Wenn der Geseßgeber den Wortlaut inGefährdung eintritt, ist im Einzelfall nach pflichtmäßigem Er-der im § 2 VO. vorliegenden Form wählt, zeigt er, daß ermessen des Tatrichters zu entscheiden. Das LG. hat die Frageauch den Fall des Versuchs einer Straftat gegen Leib, Lebenhier bejaht. Darin läßt fich tein Mißbvauch des richterlichenoder Eigentum mit der vollen Schwere der StrafandrohungErmessens, auch kein anderer Rechtsfehler finden.treffen will. Andererseits hat aber der Geseßgeber nicht zumUnzutreffend ist die Ansicht der Rev., daß das AusschüttenAusdruc gebracht, daß er auch die versuchte Ausnußungdes Benzins den Bedarf der Bevölkerung hier schon deshalbder Verbunkelung - das verfuchte Verbrechen gegen §2nicht habe gefährden können, weil der Eigentümer des Benzins,VO. — mit der vollen Schärfe der Verordnungsstrafe treffenB., das Faß Benzin in dem Bestreben, den Vorrat für sich zuwill. Hier kann nur nach den Bestimmungen der §§ 4, 5behalten, in seinem Keller verstedt und schon dadurch derGewaltverbrecherBo. der Versuch gleich der vollendeten Straf-Dedung des allgemeinen Bedarfs entzogen habe. Denn immer-tat bestraft werden. Diese Unterscheidung zwischen dem Ver-hin hätte das Benzin, solange es vorhanden war, erfaßt undsuch bei der Grundstraftat und der verfuchten Ausnußungder allgemeinen Bedarfsdedung zugeführt werden können; dasder Verdunkelung entspricht dem Gejeße. Der geseßgeberischewurde durch die Vernichtung des Benzins endgültig unmöglichSinn dieser Unterscheidung ist bei einem auf den Täterwillengemacht. Es ist daher für die Schuld des Angekl. bedeutungs-ausgerichteten Strafrecht nicht recht verständlich, immerhinlos, ob die Lagerung des Benzinfasses im Kartoffelkeller vor=ist die gerechte Bestrafung jederzeit möglich.schriftswidrig war und ob vielleicht schon B. durch „Zurüd-Die Ausführungen des Urteils über den Strafausspruchhalten eines Benzinworrats gegen den § 1 KriegswirtschvO.entsprechen den gefeßlichen Bestimmungen.verstoßen hatte.StA. Dr. H. Mittelbach, Berlin.Der Angekl. hat auch i. S. des § 1 KrieaswirtschBO„böswillig" gehandelt. Um das zu begründen, ist es im vorl.2. RG. - BlutschG. Staatenlose jüdische Mischlinge*Falle nicht erforderlich, die äußersten Grenzen des Begriffsersten Grades, die am 14. Sept. 1935 der jüdischen Neligions-der „Böswilligkeit i. S. der KriegswirtschBO. darzulegen;gemeinschaft angehört haben und ihren Wohnfiß im Jnlanddenn bei der Tat des Angekl. handelte es sich offensichtlich umhaben, gelten als Juden.einen boshaften Streich, den er ohne jeden sittlich zu billigen-den Beweggrund nur ausgeführt hat, um sein Rachegelüst zuAllerdings ist durch § 5 Abs. 2 a der 1. VO. zumbefriedigen. Eine solche Handlung aber könnte nur dann nichtRBürgerG. bestimmt, daß jüdische Mischlinge, die am 15. Sept.als böswillig i. S. des § 1 KriegswirtschBO. angesehen wer1935 der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört haben, alsden, wenn es nach diefem Geseße zum Wesen der BöswilligkeitJuden gelten, wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit begehörte, daß der Täter in der Abficht handle, die Bolkswirt-sizen. Durch § 15 der 1. AusfBO. zum BlutschG. ist jedochschaft im Kriege feindselig zu schädigen oder zu gefährden. Eineangeordnet, daß die Vorschriften des BlutschG. und seinerso enge Begrenzung des Begriffs der „böswilligen" Tat istAusführungsbestimmungen, soweit sie sich auf deutsche Staats-zwar teilweise im Schrifttum vertreten worden (bgl. I e ss en,angehörige beziehen, auch auf Staatenlose anzuwenden sind.„KriegswirtschBO.", S.23; ähnlich auch Grafvon Gleisdie ihren Wohnsis oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inlandp a ch, „Kriegsstrafrecht", Teil I, S.53). Sie ist aber zu eng;haben. Hierdurch find im Geltungsbereich des BlutschG. diedenn gerade der typische Kriegsschieber oder Kriegsschleich=staatenlosen Mischlinge ersten Grades den Mischlingen erstenhändler, der sich ohne jedes Jnteresse an Nuhen oder SchadenGrades mit deutscher Staatsangehörigkeit gleichgestellt (NG.der Bolkswirtschaft rüdfichtslos nur von seinem eigenen GeUrt. 1 D 990/36 v. 26. Jan. 1937: JW. 1937, 882 ). Der Unwinnstreben leiten läßt und dabei die Decung des Bedarfs anficht der Nev., daß nach § 15 der I. AusfVO. zum BlutschG.lebenswichtigen Gütern schwer gefährdet, würde dann von der



25-1210. Jahrgang 1940 Heft 40]Rechtsprechung1669Strafdrohung des § 1 KriegswirtschVO. nicht erfaft werden.erfaßt worden sind. Diefe Erfasfung kann als hinreichendesDas läge nicht i. S. des Gefeges.Kennzeichen für diese Zugehörigkeit gelten. Benzin gehörtZutreffend ist auch die Bemerkung des LG., daß fich derzweifellos hierher, und zwar so lange, als eine Erfassung nochAngekl. nach dem § 1 KriegswirtschBO. schuldig gemacht hat,im Bereiche der Möglichleit liegt. Die Gefährdung des lebens-obwohl er sich dabei nicht als ein thpischer Kriegsschieber der-wichtigen Bedarfs kann nicht auf die Gesamtbebölkerung beart betätigt hat, wie ihn die Strafdrohung des § 1 Kriegs-zogen werden; Schiebungen von solchem Ausmaße dürftenwirtschBO. in erster Linie treffen will.bei der Ausdehnung des Großdeutschen Reiches und seiner2. Dagegen ergibt die rechtliche Nachprüfung durch-Bebölkerungszahl überhaupt nur theoretisch denkbar sein. Angreifende Bedenken gegen den Strafausspruch des LG.dererseits spielt natürlich die Menge der vernichteten Roh-Das LG. meint, der § 1 KriegswirtschVO. drohestoffe oder Erzeugnisse eine entscheidende Rolle (bgl. Sonder-Zuchthaus an erster Stelle an; daher sei Zuchthaus die regel-gericht: DJ. 1940, 736). Eine Menge von 170 Liter Benzinmäßige Strafe. Das ist in dieser Form nicht richtig. Vielmehrkann durchaus die Bedarfsdedung in einem örtlich begrenztenstellt die KriegswirtschBo. Zuchthaus- und GefängnisstrafeBezirk gefährden. Daß die Gefährdung der Bedarfsdedungnebeneinander zur Wahl des Richters; er hat nach pflichteiner örtlich abgegrenzten Verbraucherschaft ausreicht, dürftemäßigem Ermessen nicht nur die Dauer, fondern auch die Artallgemein anerkannt sein (bgl. Nüse: „Das Kriegsstrafrectder Freiheitstrafe im Einzelfall je nach der besonderen Sach-und Kriegsstrafberfahren S.18; derfelbe: DJ. 1940, 959;lage zu bestimmen. Richtig ist nur, daß die ZuchthausstrafeBfundtner-Neubert, Anm.4 zu §i KWvo.; Son-borzugsweise die angemessene Strafe sein wird für Täter, diedergericht: DF. 1940, 573).als Kriegsschieber oder Kriegswucherer oder SchleichhändlerDie „Böswilligkeit i. S. der KWVO. kann nicht ausaus einem wirtschaftsschädlichen Berhalten böswillig währendihrem Begriffe schlechthin erklärt werden, sondern muß indes Krieges ein Gewerbe machen; für solche Schädlinge, an dieBeziehung zu den Gefahren gesest werden, welche die Straf-bei dem Erlaß des § 1 KriegswirtschBO. in erster Linie gebestimmung bannen will. Man kann für die Auslegung nichtdacht wurde, kann im Einzelfall eine Zuchthausstrafe um soauf die Verwendung des Wortes z. B. in § 134 a SiGB. hin-eher für angemessen erachtet werden, als in befonders schwerenweisen (so D a I d e, 31. Aufl., S. 1722). Fn § 134 a bedeutetFällen nach der KriegswirtschVO. sogar auf Todesstrafe er-„böswillig" den Ausdrud einer bewußt feindseligen Gefinnung.kannt werden kann. Das LG. bringt aber selbst zum Ausdrud,Mit Recht meint das RG., daß die Forderung einer Abficht,daß der Angekl. kein Kriegschieber ist; für ihn gilt alfo keinedie Volkswirtschaft im Kriege feindselig zu schädigen oder zusolche Regel, wie sie das LG. aufgestellt hat.gefährden, die Strafbestimmung in weitem Umfange un-Als einen Straffchärfungsgrund, aus dem der Angekl. diewirkjam machen würde. Andererseits dürfte es aber zu weitZuchthausstrafe verdient habe, führt das LG. an, daß er „diegehen, jede ohne sittlich zu billigenden Beweggrund aus-Befriedigung seines Rachegelüstes höher gestellt habe, als diePflicht, die er auf Grund der Kriegszeiten hatte". Aber derUmstand, daß sich der Angekl. statt durch feine Kriegspflichtendurch sein Rachegefühl leiten ließ, ist im borl. Falle nichtsanderes als die Form, in der sich die Böswilligkeit seiner Tatzeigte. Dabei handelt es sich also um das Vorhandensein einesMerkmales des gesehlichen Tatbestandes. Es ist unzulässig, einMerkmal des geseßlichen Tatbestandes nochmals bei der Straf-zumessung strafschärfend zu berwerten (NGSt. 70, 220, 223 =JW. 1936, 2234 3 und RGSt. 70, 290, 292 = JW. 1936,2714 14).Endlich läßt die nicht näher ausgeführte Bemerkung desLG., der Angekl. sei wegen gleichartiger Vergehen scon acht-mal vorbestraft, besorgen, daß dabei die Eigenart des Verbrechens nach § 1 KriegswirtschvO. als einer sich gegen dieVolkswirtschaft richtenden Tat verkannt worden ist. Denn der§ 1 KriegswirtschVO. ist erst im Dezember 1939 in Kraft ge-treten, und der ihm zugrunde liegende Gedanke der Verwerf-Störungen der lebenswichtigen Volfs-werden (vgl. meine Ausführungen DR. 1940, 553).der Strafgeseßgebung verhältnismäßigWenn die KWVO. im §1 den Täter mit Zuchthausgelangt. Es hätte daher näherer Dar-oder Gefängnis, in besonders schweren Fällen mit dem Todeurft, wie es möglich gewesen sein foll,bedroht, so sollte eigentlich selbstverständlich sein, daß Zucht-äher schon acht „gleichartiger“ strafbarerhaus oder Gefängnis nach dem pflichtgemäßen Ermessen desemacht habe.tänden muß der Strafausspruch bon demRichters zu verhängen sind. Mag sich auch in der Praxis dieZuchthausstrafe als die Norm herausgestellt haben, so ist dochwogen werden.damit keine Bindung in der Auswahl der Strafart geschaffer.2. Juli 1940, 1 D 372/40.)[R.]Das hätte der Geseßgeber, wenn er es gewollt hätte, leichterreichen können. Es braucht nur auf die Strafbestimmungdh den tatsächlichen Feststellungen desdes § i RundfunkVO. verwiesen zu werden. Starre Straf-Benzin in dem Bestreben, den Vorratandrohungen sind in der Regel nicht zweddienlich. Jedemin seinem Keller verstedt. Der Angekl.Verfuch, die Strafzumessung zu reglementieren und die Mögsich für eine vermeintlich von Z. er-lichkeit der Abwägung der strafschärfenden und strafmilderndenichen, absichtlich umgeworfen und aus-Umstände einzuschränken, ist entgegenzutreten. Daß Merkmalewaren bon etwa 193 Liter Benzin etwades geseßlichen Tatbestandes nicht strafschärfend verwendetingen.werden dürfen, entspricht der ständigen Rspr. Eine Bestrafungilt erfüllt zunächst den Tatbestand derdes Angekl. wegen gleichartiger Vergehen kann nicht vorliegen,Sachbeschädigung i. S. des § 303 StGB. Daß diese strafrecht-da der Unrechtsgehalt solcher Taten in ihrer Angriffsrichtungliche Wertung dem gesunden Rechtsempfinden bei Berüdsichti-gegen das Volksganze bisher kaum erkannt war. Somit istgung der vernichteten Werte schon in Friedenszeiten nichtden Ausführungen des Urteils zum Strafausspruch zu-entspricht, dürfte ficher sein. Um so mehr gilt dies in Kriegszustimmen.StA. Dr.H. Mittelbach, Berlin.zeiten, wo es Pflicht jedes Volksgenossen ist, alle Mittel demVolk und Neich zur Verfügung zu stellen. Die Handlungsweise*des Angekl. wird daher mit Necht unter dem Gesichtspunkte4. AG. — § 4 BO. zur Ergänzung der Strafporschriftenkriegsschädlichen Verhaltens geprüft. Sie ist nicht unter ihrerzum Schug der Wehrmacht und des Dentschen Bolkes bomEinwirkung auf die Rechtssphäre des B., sondern in ihrer25. Nob. 1939 (RGBl. I, 2319). Berbotener Umgang mitAngriffsrichtung gegen die Lebensinteressen der Nation zupolnischen Kriegsgefangenen.betrachten, ihr Unrechtsgehalt hat sich gewandelt.Der 31jährige Angekl. ist seit 1932 als Landarbeiter aufZum lebenswichtigen Bedarf der Bevölkerung müfseneinem Gut in Gosda, Krs. Cottbus, tätig, er bewirtschaftetzunächst ficher alle Nohstoffe und Erzeugnisse gerechnet wer-auch etwa 5 Morgen eigenes Land. Er ist verheiratet undden, die im Rahmen der Kriegsbewirtscaftungsmaßnahmenhat ein Kind.



1673h der Kl. würdekl. sich von derzwar unerachtetlechtsberkehr derbst in geschlechts Leben geführtder er durch diegründen wollen,verzichten wollen.Licher Bedeutungheirate oder eineden Hause wie siefgehoben, die Bekl. für schuldig erIm Falle des § 37 Abf. 1 EheG. muß also der nichtaufhebungs-sa inn sumnuuane arabgewiejen.berechtigte Ehegatte bei Eingehung der Ehe den Jrrtum descwies zurüd.anderen Ehegatten, d. h. dessen falsche Vorstellung oder dessenTatbestand des § 37 Abs. 1 EheG.Nichtwissen von dem in Frage kommenden Umstand gekanntAufhebung der Ehe ausgesprochenhaben und weiterhin sic der Ursächlichkeit des Frrtums, d. h.angefochten. Die Rev. wendet fichdessen bewußt gewesen sein, daß der Umstand den anderenidung in der Schuldfrage. Nur in-Teil bei Kenntnis der Sachlage und bei richtiger Würdigungmit dem Streitstoffe befaßt (§ 559des Wefens der Ehe von der Eingehung der Ehe voraussicht8 bei bem Ausspruch des BG. jeinLich abhalten würde. Dagegen ist, wie gegenüber V o Ik m a r,„Großdeutsches Eherecht“ § 42 EheG. Unm. 3 bemerkt wird,den Aufhebungsanspruch aus zweinicht auch Kenntnis der Aufhebbarkeit der Ehe zu fordern;Gründen zugesprochen. Der ersteder böse Glaube des Ehegatten braucht fich nicht auch daraufwie das BG. feststellt, die Bekl. anzu erstreden, daß die ihm bekannten, den äußeren und inneren(Polydaktylie) leidet, das Kind derAufhebungstatbestand bildenden Tatsachen einen Aufhebungs-n körperlichen Mißbildung zur Weltgrund darstellen. Kenntnis der sich aus dem Jrrtum des an-torbenen Bruder der Bell., Alfred,deren Teils für diesen ergebenden rechtlichen Möglichkeit, dieHand gefehlt hat und einer derEhe zur Lösung zu bringen, also Kenntnis des Aufhebungs- horlangon Dies ontshricht einem auch sonstlebenden Brüder der BeVergleich auf dieSchwachsinns in einer 8und § 2283 Abs.2als erbkrank gemeldet ist.t das dort voraus-führung des BG., die sichchtungsgrunde, dasObergutachten stü■t, beiVerfügungen undschw ere körperliche MisRenntnis von demNachwGes. v. 14. Juli 19NG. dort ausführt,das BG. mit dem Obergmßerhalb der recht-sich bei der Bielfingerigkstandes selbst liegtbildung ihres Bruders§ 2082 Bem. 2).Bruders Hans um die glündet, der sich gegenscheinungsformen handle;der Bekl. durch dasBekl. sei nicht festzustellenantrages des Auf-großer WahrscheinlichkeitUrteil v. 19. JuniSchäden leiden. Dennochbejaht:Bekl. in Berbindung mitHlässigkeit — „wederBrüder als einen die Beausdrüdlich aus=verantwortungsbewußtenBerüdsichtigung dernis der Sachlage und bei richtiger wuroigEhe von der Eingehung der Ehe abgehalten hätte.in Betracht kommenden Bestimmungen. Da im Gegensaß zurAbgesehen von diesem Grund hat das BG. die Anwen-früheren Anfechtungsklage die Klage auf Aufhebung im Falledung des § 37 Abs. 1 EheG. mit einem Frrtum des Kl. überihres Erfolges die Ehe nicht mit rüdwirkender Kraft, sondernwesentliche sittliche Eigenschaften der Bekl. begründet. Dieseerst mit der Nechtskraft des Aufhebungsurteils löst (§ 34habe jich nicht nur mit dem Kl. selbst schon bor der Ver-EheG.), ist es nicht mehr so, daß bei Erfolg der Aufhebungs-Lobung geschlechtlich eingelassen, sondern - was dem Kl. beiklage das Verhalten der Ehegatten während des Bestehens derder Eheschliezung unbekannt geblieben sei — vor der Ehe bisEhe keine Rolle spielt. Nach früherem Necht mußte das so1932 mit einem B. in Heidelberg in geschlechtlichen Beziehun-sein, weil sich durch die erfolgreiche Anfechtung ergab, daß einegen gestanden und dann bis 1936 mit ihrem verheiratetenwirksame Ehe überhaupt nicht bestanden hatte, die Ehe alsoHausmitbewohner M. ein ehebrecherisches Verhältnis unterauch keine Ehepflichten hatte erzeugen können. Mit dem Erfolghalten. Ein solcher durch das voreheliche Leben in die Erschei-der Anfechtungsklage erledigte sich deshalb zwangsläufig einenung getretener Mangel in der sittlichen Persönlichkeit einesetwaige Scheidungswiderklage. Folgerichtig bestimmt jest § 18Ehegatten sei bei richtiger Würdigung des Wesens der Eheder 1. DurchfBo. das Gegenteil insofern, als beim Zusam-als einer auf gegenseitiger Achtung und Treue beruhendenmentreffen einer begründeten Aufhebungs- mit einer begrün-Lebensgemeinschaft gegenständlich geeignet, den anderen Teildeten Scheidungsklage — wenn auch nur auf Aufhebung210



Rechtsprechung167710. Jahrgang 1940 Heft 40]RG. hervorhebt. Es ist das ein allgemeines Prinzip,Jahreswende 1915/1916, während sich der Kl. im Felde be-das unser heutiges Scheidungsrecht beherrscht (vgl. auchfand, des Ehebruchs mit einem Soldaten schuldig gemacht§8 51,54, 55 Abs.2 EheG.). Notwendigerweise muß das aberhat, den ihr der Kl. seinerzeit verziehen hat und nach dembei noch so schweren Verfehlungen des Ki. zur Scheidungdie eheliche Gemeinschaft noch mehrere Jahre hindurch fortführen, wenn auch bei ihrem Aufhören vom anderen diegeseßt worden ist, ergeben soll, daß sie die etwa 10 JahreWiederherstellung einer dem Wesen der Ehe entsprechendenspäter einseßenden ehebrecherischen Beziehungen des Kl. zurLebensgemeinschaft nicht mehr zu erwarten ist. Dann kannH. als ehezerstörend nicht empfunden habe. Ebenso verfehltihn auch § 49 Saß 2 EheG. nicht vor der Auflöjung derist es, einen solchen Schluß daraus zu ziehen, daß sie inEhe schüßen, Verfehlungen des einen Ehegatten geben demihren Schriftsäßen des vorliegenden Nechtsstreits ihren da-anderen keinen Freibrief zu ähnlichen oder zu noch schweremaligen, sicherlich außerordentlich schweren Fehltritt mensch-ren Verfehlungen. Eine Aufrechenbarkeit der gegenseitigenLich verständlich zu machen versucht hat, zumal nicht einmalVerfehlungen ist dem heutigen Scheidungsrecht ebenso fremdfesisteht, inwieweit sie auf die Abfaffung der Schrifisäße Einwie dem früheren.fluß genommen hat und inwieweit es sich lediglich um die3. Das Urteil hebt schließlich herbor, daß die AufhebungWiedergabe der Anfichten ihres Prozeßbevöllmächtigten han-der häuslichen Gemeinschaft 3 Jahre ununterbrochendelt, wie z. B. bei der Bemerkung, daß ihr Fehltritt gegen-angedauert haben muß. Entscheidend für die Wiederaufnahmeüber dem, was der Kl. ihr lange Jahre hindurch angetander Beziehungen und damit der häuslichen Gemeinschaft isthabe, federleicht wiege. Auch der Umstand, daß sich die Bell.die Absicht der Parteien (ebenso Bolkmar, Anm.2selbstverständlich unter der Vorausseßung, daß sich derzu § 55 EheG.), da auf andere Weise eine UnterscheidungKl. von der H. trenne — zur Versöhnung mit dem Kl. undvon dem nur vorübergehenden, von vornherein zeitlich bezur Wiederaufnahme der ehelichen Gemeinschaft bereit erschränkten Zusammensein nicht zu gewinnen ist. Andererseitsklärt hat, läßt nicht die Schlußfolgerung zu, daß fie durchfoll es aber für die umgekehrte Feststellung, ob die häus-die Verfehlung des Kl. in ihrem ehelicen Gefühl nicht geLiche Gemeinschaft aufgehoben ist, nach der Meinung des RG.fränkt worden sei (RGg. 162, 91; WarnNspr. 1939 Nr. 122).(RG3. 160, 249 = DN. 1939, 1245) auf den Aufhebungs-Ohne jede Stüße im Geseß ist ferner die Ansicht des BG.,willen nicht ankommen (ebenso v. Scanzoni, 2.Aufl.,daß sich der Ausschluß bes Scheidungsrechts der Bekl. auchAnm.19, 20, 24 a, 25; DanieI cik: JW. 1938, 2867). Dasaus § 49 Saß 2 EheG. ergebe, weil in dieser Vorschrift einmuß Schwierigkeiten für den entsprechenden Fall geben. Istallgemeiner, auch für die §8 47,48 EheG. zutreffender Rechts-die Trennung der Parteien nämlich eine Folge der bestehen-gedanke zum Ausdruck gelangt sei. Den Ehebruch als dieden Lebensverhältnisse, war sie also z. B. aus beruflichenschwerste Verleßung der ehelichen Treupflicht hat auch dasoder Gesundheitsgründen notwendig, so erkennt auch dasEheG. als sog. absoluten Scheidungsgrund beibehalten, derNG. an, daß in diefer „äußerlichen Trennung" noch keinenur unter den Borausseßungen des § 47 Abs. 2 oder desAufhebung der häuslichen Gemeinschaft liegt (RGz. a.a.O.).§ 56 verfagt.Wie aber, wenn ein Ehegatte diese „äußerliche Trennung"Die Begründung, mit der das BG. der Bekl. das Recht,später benußte, um sich für immer bon dem anderen zuauf Scheidung wegen Ehebruchs des Kl. zu klagen, ab-trennen? M. E. muß auch für diesen Fall darauf abgestelltgesprochen hat, bedeutet in Wirklichteit nichts anderes alswerden, ob zunächst die Trennungsabsicht eine vorläufige undeine Aufrechnung zwischen diesem und ihrem eigenen — nochvon wann ab eine endgültige war (ebenjo V olk m ar a.a.D.dazu vom Kl. verziehenen — Ehebruch. Der Gedanke einergegen RGZ. 160, 249; vgl. auch RG.: FW.1938, 1599). Tat-Aufrechnung der beiderseitigen Eheverfehlungen liegt aberfächlich erkennt das RG. das auch wohl an; denn von einerdem EheG. ebenso wie dem bisherigen Recht fern.„äußerlichen Trennung" kann man nur deshalb reden, weilDa der Bekl. mithin im Gegensaß zur Ansicht des BG.der innere Tatbestand, also der Wille nicht mit dem äußerendas Recht, auf Scheidung wegen Berschuldens des Kl. zuErfcheinungsbild übereinstimmt.KGM. Dr. Lauterbach, Berlinklagen, noch ießt zusteht, so ist ihr Antrag auf Schuldig-erklärung des Kl. nach § 6i Abf. 2 Saß 1 EheG. begründet.** 11. RG. — §§ 55, 61 Abf. 2 S.1 EheG.*Dringt aber die Bekl. mit diesem Antrage durch, so ist derDer Gedanke einer Aufrechnung der beiderseitigen Che-Kl. seinerseits berechtigt, die Schuldigerklärung auch der Bekl.zu erwirken. Wenn das BG. ihm dieses Recht abgesprochenverfehlungen liegt dem EheG. ebenso wie dem bisherigen Nechthat, so hat es sich damit in Widerspruch zur Rspr. desfern.erk. Sen. geseßt (RGZ. 160, 392 = DR. 1939, 1715 °). KommtDie Prüfung, ob die Schuld eines der Ehegatten über-es zu einer Schuldigerklärung auch der Befl., so bedarf eswiegt, hat sich nicht nur auf die Schwere der Berfehlungender weiteren Prüfung, ob die Schuld einer der Parteienan sich, sondern, ebenso wie im Falle des §55 Abs.2 EheG.überwiegt (§ 60 Abs. 2 Saß 2, Abs. 3 Saß 3 EheG.). Dem(RGZ. 159, 307 = DR. 1939, 174 1), auch darauf zu er=Revs. fehlt es hierfür an den erforderlichen tatsächlichenstreken, in welchem Umfange die beiderfeitigen BerfehlungenUnterlagen. Für diese vom BG. auf Grund der gebotenenzu der schließlich eingetretenen Zerrüttung der Ehe beigetra=neuen Berufungsverhandlung gegebenenfalls vorzunehmendegen haben. †)Prüfung mag folgendes bemerkt werden. In bem angefoch-Der am 23. Febr. 1880 geborene Kl. und die amtenen Urteil hat das BG. unterstellt, daß sich auch der Kl.25. Febr. 1881 geborene Bekl. haben am 28. Juli 1903 diezahlreicher Eheverfehlungen, insbes. schon vor dem Weltkriege,Ehe geschlossen, aus der drei jeßt volljährige Kinder hervor-des Ehebruchs schuldig gemacht hat. Bloße Unterstellungengegangen sind. Seit Anfang 1926 leben die Parteien ge-bilden jedoch, wenigstens in der Regel, keine geeignete Grund-trennt. Der Kl. unterhält seitdem ein ehebrecherisches Ver-lage für die Abwägung des beiderfeitigen Verschuldens; einehältnis zu jeiner Wirtschafterin H. Eine von ihm im Jahrezutreffende Abwägung ist vielmehr erst dann möglich, wenn1929 erhobene Scheidungsklage wurde abgewiesen.das Maß des beiderseitigen Verschuldens feststeht (vgl.Mit der vorliegenden Klage hat der Kl. Scheidung derWarnNspr. 1940 Nr. 32). Die Prüfung, ob die Schuld einesEhe auf Grund des § 55 EheG. begehrt. Die Bekl. hat, indemder Ehegatten überwiegt, hat sich nicht nur auf die Schweresie der Scheidung widersprochen hat, beantragt, die Klageder Verfehlungen an sich, sondern, ebenso wie im Falle desabzuweisen, hilfsweise den Kl. für schuldig zu erklären. Das§ 55 Abf.2 EheG. (RGZ. 159, 307), auch darauf zu erstreden,LG. hat die Ehe ohne den bon der Bell. beantragten Schuld.in welchem Umfange die beiderseitigen Berfehlungen zuausspruch geschieden. Das OLs. hat die Berufung zurüd-der schließlich eingetretenen Zerrüttung der Ehe beigetragengewiesen.haben. In dieser Hinsicht wird zu beachten sein, daß der Kl.,RG. verwies zurüd.wenn er den schweren Fehltritt der Bekl. verzieh und sichDie Rev. greift das Bu. nur insoweit an, als es denzur Fortsegung der Ehe mit ihr entschloß, damit auch seinervon der Bell. auf Grund des § 61 Abs. 2 EheG. gestelltenseits die Verpflichtung übernahm, das eheliche Verhältnisund auf das ehebrecherische Verhältnis des Kl. zur H. ge-so gut als möglich zu gestalten, zumal wenn er selbst sich,stüßten Schuldantrag zurüdkgewiesen hat. Nur in diesem Um-wie das BG. unterstellt hat, schon vor der Verfehlung derfange unterliegt daher das Bu. der Nachprüfung des RevG.Bekl. schwere Eheverfehlungen, darunter auch Ehebruch, hatteDas BG. ist der Ansicht, daß das Scheidungsrecht derzuschulden kommen lassen, die ihm die Bekl. verziehen hatte.Bekl. wegen Ehebruchs nach § 56 EheG. ausgeschlofsen sei,Für die Abwägung des beiderseitigen Verschuldens wird esweil sich aus ihrem Vérhalten ergebe, daß sie diese Verfehlungdaher wesentlich auch darauf ankommen, aus welchen Grün-als ehezerstörend nicht empfunden habe. Die Begründung,den die Ehe der Parteien troß der zunächst beiderseits vor-die das BG. hierfür gibt, ist rechtlich unhaltbar. Es ist un-handenen Bereitschaft zu ihrer Fortseßung schließlich docha u        gefcheitert ist.
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Rechtsprechung
[Deutsches Recht ver. mit JW.
Das BU. muß nach alledem - und zwar mit Rüksicht
endgültigen Beurteilung schwerer zu bewerten ist als die
auf die Notwendigkeit einheitlicher Entscheidung in Ehefachen
durch dieses Verhalten hervorgerufene völlige Abwendung
in vollem Umfange — aufgehoben und die Sache zu neuer
des Mannes von seiner Ehefrau und sein schließlich ein
Verhandlung und Entscheidung an das BG. zurückverwiefen
gegangenes ehebrecherisches Verhältnis (vgl. auch meine Aus-
werden. Hierbei mag bemerkt sein, daß sich die neue Be-
führungen hierzu a. a. D.). Eine richtige Beurteilung wird
rufungsverhandlung lediglich auf die Schuldfrage zu er-
sich freilich nur dann ermöglichen lassen, wenn alle maß-
strecken hat, da der Scheidungsausspruch selbst von keiner
gebenden Tatsachen, also der Verlauf der Ehe als solcher,
der Parteien mit der Rev. angefochten worden ist.
aufgeklärt werden. Dazu ist der Richter von fich aus ver-
(RG., IV. ZivSen., U. v. 11. Fuli 1940, IV 835/39.) [Se.]
pflichtet (vgl. auch § 622 ZPO.); erforderlichenfalls muß
er selbst weitere Ausführungen und Beweise anregen. Mit
C bun
Unterstellungen kann man die Wahrheit nicht erforschen.
zweiten Altern
Bei der schließlichen Bewertuna dürfen freilich auch
fehlung des anderen
nicht die durch die Ehe auferlegten sittlichen Verpflichtungen
weit ausgedehnt. T
zu Selbstzucht und Nachsicht übersehen werden (bgl. RGZ.
eine Aufrechnung der
159, 308). Bon besonderer Bedeutung bei der Beurteilung
wie gerade der vorl
des Ursachenablaufs für die endgültige Zerrüttung ist aber
des einen läßt die 
auch eine Verzeihung. Im allgemeinen wird sie früheren
scheinen. Damit entf
Berfehlungen die Urfächlichteit für die endgültige Zerrüttung
von der natürlichen
nehmen. Auf die Bedeutung der Verzeihung hat das RG.
gerade das EheG. d
im übrigen erst kürzlich grundsäßlich hingewiesen (DR. 1940,
öffnet. Andrerseits
912), so daß ich auf diese Entsch. und meine Anm. insofern
bieten, die durch das
verweisen kann.
§ 1568 BGB.) auf
KGR. Dr. Lauterbach, Berlin.
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10. Jahrgang 1940 Heft 40]Rechtsprechung1679Anm. 3 am Ende, daß der Ausspruch auf überwiegendes Ver-Erklärt nun in einem Falle wie dem vorliegenden dieschulden des einen Teils von einem befonderen Antrage nichtKl. erst in der BerJnst. „ausdrücklich, auf Feststellung desabhängig sei; auch wenn nur ein Antrag auf Mitschuldüberwiegenden Berschuldens des Befl. zu verzichten, soerklärung gestellt sei, so genüge dieser Antrag auch zur Fest-scheint mir darin (ähnlich wie bei dem Ehebruch, den diestellung eines überwiegenden Verschuldens „außer wenn erKlagepartei nur als ehewidrige Beziehung nach § 49 EheG.ausdrüdlich beschränkt jein sollte". Allerdings hat das RG.geltend macht) die rechtlich durchaus zulässige Erklärung zu(22. April 1940: DR. 1940, 1054) ausgejprochen, daß dasliegen, daß auf die Geltendmachung einer ScheidungsschuldGericht die Frage des Verschuldens stets nur auf Grund einesdes Bekl. insoweit verzichtet wird, als diese Scheidungs-Antrages der Parteien zu lösen habe; nur im Falle der Abschuld die Schuld der Kl. i. S. des § 60 Abs. 2 Saß 2 über-wägung des beiderseitigen Berschuldens nach § 60 Abf. 2 deswiegt.EheG. bedürfe es keines besonderen darauf gerichteten ParLiegt eine solche ausdrückliche Einschränkungserklärungteiantrages, und es jei die Erörterung auch auf Umständedes einen oder anderen Ehegatten nicht vor, so wird dasauszudehnen, die nicht Scheidungsgründe aus Verschulden bil-Gericht nach dem eindeutigen Wortlaut der Geseßesvorschriftdeten, es seien alle Umstände zu berüdsichtigen. Hiermitauch o hne Parteiantrag das überwiegende Verschulden des-hat.das RG. jedoch keineswegs sagen wollen, daß die Fragejenigen Teiles aussprechen müssen, dessen Eheverfehlungendes überwiegenden Verschuldens stets von Amts wegen zuerheblich schwerer sind als die des anderen Gatten. Dennlösen sei, sondern es hat lediglich ausdrüden wollen, daß esdas Geseß verlangt hier nicht, wie z. B. im dritten Absaßnach §60 Abf.2 im allgemeinen keines besonderen An-des § 60, einen besonderen Ántrag. Es unterstellt ihn viel-trages auf Ausspruch des überwiegenden Verschuldens bedürfemehr als in der auf Verschulden gestüßten Scheidungsklageund daß dann, wenn nicht ein gegenteiliger Wille der Parteienfür den Fall einer Widerklage oder eines Mitschuldantragesoffenbart werde, nunmehr von Amts wegen die Erörterungdes Bekl. stillschweigend mitenthalten und fordert damitauch Umstände umfassen müsse, die nicht Scheidungsgründegerade umgekehrt für den Ausnahmefall eines abweichen-aus Verschulden bildeten. Es würde auch den Grundsäßen desden Parteiwillens defsen ausdrückliche Bekundung durch dieneuen Eherechts widersprechen, das Verhältnis zwischen zweiprozessuale Erklärung, daß auf die Feststellung überwiegen-Eheleuten, deren Ehe unheilbar zerrüttet ist, durch Aufrollungben Verschuldens verzichtet wird.nicht unbedingt notwendig zur Entscheidung gehöriger Tat-RA. Dr. v. Scanzoni, München.jachen zu verschärfen, wenn, wie hier, bereits feststeht, daßdie Ehe geschieden werden muß, und wenn, wie hier, dieEheleute über die Folgen der Scheidung einberstanden sind.Bürgerliches Geseßbuch und TestamentsgesezDer Senat hatte daher keine Veranlassung, in die Tat-jachenerörterung einzutreten, sondern mußte, nachdem die Kl.** 13. RG. — §§ 93, 1030, 1090, 1093, 2170 BGB. Einerklärt hatte, auf Feststellung des überwiegenden VerschuldensNußungsrecht, das auf abgegrenzte Teile eines Grundstückszu verzichten, das Urteil des ersten Nechtszuges dahin ändern,beschränkt ist, kann nur in der Gestalt einer beschränkten per-daß beide Parteien an der Zerrüttung der Ehe gleihschul-fönlichen Dienstbarkeit, nicht auch als Nießbrauch bestellt wer-dig sind.den, weil ein folcher Nießbrauch der Bestimmung widerspräche,(NG., 27. ZivSen., Urt. v. 17. Fuli 1940, 27 U 1346/40.)daß wesentliche Bestandteile eines Grundstücs nicht Gegen-stand besonderer Rechte sein können. — Bei der ZuwendungAumerkung: Diefer Entscheidung ist im Ergebnis bei-eines Bermächtnisses muß der Bedachte beweisen, daß es sichzupflichten.um ein Berschaffungsbermächtnis handelt. †)Es fällt aber auf, daß sie— ebenso wie ihre Stüzungs-Der Kl. und die Erstbeklagte find Gefchwister. Ihrezitate RG.: DR.1940, 1054 und Vo1kmar, Anm.3 1. Abs.Eltern hatten gemeinschaftliche Testamente gemacht. In diefenzu § 60 EheG. — die §§ 614, 617, 622 3PO. unerwähnt läßt,hatten sie sich gegenseitig zu Erben eingeseßt und weiter be-obwohl gerade diese Geseßesvorschriften das hier Einschlägigestimmt, daß nach dem Tode des Längstlebenden der Nachlaßenthalten dürften.an die Kinder fallen solle, daß der Sohn das Hausgrund-Durch §617 ZpO. wird der Verhandlungs-stüd, Markt 32, zur Schoßtare übernehmen dürfe, daß demgrundsaß nur im Sinne der Parteidisposition, nichiSohn der Nießbrauch am Laden rechts vom Hauseingangauch im Sinne der Parteiinitiative ausgeschlossenund an der zweiten Etage, der Tochter der Nießbrauch am(Jón as, Komm., Anm. I Abs. 2 zu § 617; Borbem. III 4Laden links und an der ersten Etage vermacht werde. Nachvor §l2s). Ein Ofjizialverfahren findet also nur in dendem Tode des Vaters schloß die Mutter mit den beiden Bekl.Grenzen und nach Maßgabe des § 622 statt.Verträge folgenden Fnhalts: Sie übertrug ihnen Ladenein-Wenn also das Gericht nach neuem Recht zwar vonrichtung und Werkstatt ihrer Büchjenmacherei sowie denAmts wegen die Aufnahme von Beweisen anordnen undWarenbestand (Verträge v. 30. April 1935 und v. 18. Febr.nach Anhörung der Parteien auch solche Tatsachen berüd-1937). Sie verpflichtete sich, der Erstbeklagten das Markt 32sichtigen darf, die von den Parteien nicht vorgebracht sind,gelegene Hausgrundstüc zu übertragen (Bertrag v. 3. Märzso ist es doch in jedem Falle an die von den Parteien ge1937). Zur Eigentumsumschreibung ist es jedoch noch nichtstellten Sachanträge gebunden. Es kann z. B. beigekommen. Die Erwerberin follte Grundstückslasten in HöheGeltendmachung ehewidriger Beziehungen des Bekl. zuvon 28750 RM übernehmen, außerdem 3000 GM. Grund-einer Geliebten zwar den Bekl. und die Zeugin über Ehe-schuld für den Kl. und 15 000 GM. Grundschuld für die Mut-bruch vernehmen (um sich ein wahrheitsgemäßes Bild vonter eintragen lasfen (Vertrag v. 23. April 1937).dem Umfang der Ehe,widrigkeit" zu verschaffen), aber nie-mals über den Antrag, die Ehe gem. § 49 EheG. (nichtDer Kl. stellte in diefem Rechtsstreit unter anderem§ 47) zu scheiden, hinausgehen. Beschränkt ist also die Partei-Anträge wegen des ihm im Testament v. 24. Juni 1926 ver-verfügung, nicht der Parteiantrag.machten Nießbrauchs. Er hatte beantragt, festzustellen, daßihm ein Anspruch auf Einräumung des Nießbrauchs an demDabei ist dem Kl. durch § 614 ZPO. noch ausdrücklichLaden rechts vom Hauseingang und der Wohnung im zweitendas Recht gewährleistet, bis zur Schlußverhandlung neueKlagegründe nachzuschieben, die Klage also gegebenenfallsStodwerk zustehe. Hilfsweise beantragte er, die Erstbeklagteauch zu än d ern, von der Scheidungsklage z. B. in diezur Einwilligung in die Grundbucheintragung eines Wohnrechts am zweiten Stodwerk und eines unentgeltlichenAufhebungsklage überzugehen oder umgekehrt, fernerzwei Klagen hilfsweise zu verbinden, Schuldanträge bei-Nu■ungsrechts am Laden zu verurteilen; in zweiter Liniezuseßen bzw. wegzulassen oder abzumildern. Auch inhilfsweise die Feststellung eines persönlichen, nicht berding=der BerJnst. ist dies alles noch möglich. Hier gilt nur dielichten Benußungsrechts am zweiten Stockwerk und Laden.Einschränkung des § 626 ZPO. für den Fall einer nachDas OLG. hat zu III seines Urteilsspruchs dahin er-der Überzeugung des Gerichts offenkundigen Verschleppungs-erkannt: „Weiter wird festgestellt, daß dem Kl. gegen dieabsicht.Bekl. zu 1 ein Anspruch auf Einräumung des NießbrauchesEs ist also ausschließlich der Parteiinitiative über-an dem Laden rechts vom Hauseingang und an dem zweitenlassen, ob z. B. der Kl., wenn er die Scheidung anstrebt,Stodwerk des Grundstücks Markt 32 zusteht."beim Vorhandensein mehrerer Scheidungsgründe über alleRG. hob mit folgender Begründung das Urteil desdiefe Gründe oder nur über einen von ihnen eine richter-OLG. auf.liche Entscheidung herbeiführen will (Volkmar, Anm. 3Wenn fich die Rev. gegen die Feststellung des AnspruchsAbf.2 zu § 622, S. 417).auf Nießbrauchseinräumung wendet, weil die Klärung einer



25-14a1680Rechtsprechung[Deutsches Recht ver. mit JW.für die spätere Erbauseinanderseßung bedeutsamen N e ch t s -Reichsrecht keine besonderen Rechte an wefentlichen Bestand-frage nicht Gegenstand einer Feststellungsklage des §256teilen von Gebäuden bestehen können.Po. sein könne, so ist diese Rüge unbegründet. Es handeltIn der Rspr. und im Schriftum wurde die Frage dersich hier keineswegs nur um die Entscheidung einer abstraktenBestellung eines Nießbrauchs an greifbaren (realen GrundRechtsfrage (vgl. NG3. 107, 303), sondern um die eines be-stüdsteilen, soweit ersichtlich, noch nicht grundsäßlich behandelt.stimmten unter den Parteien streitigen Rechtsverhältnisses,Das RG. spricht in einem Urt. v. 16. März 1901' (V 6/1901;nämlich die Frage, ob in der schwebenden ErbauseinanderGruch. 46, 131) davon, daß ein Wohnungsrecht als Nießsegung zugunsten des Kl. eine Berechtigung aus der Nieß-brauch eingetragen werden könne. Das übernimimt Güthe-brauchsbestimmung anzusegen ist. Ein Interesse des Kl. anTri ebel, ,GBO.", 6.Aufl., Bd.2 S.1768. Aus dem not-alsbaldiger Fesstellung dieses ist deswegen anzuerkennen, weilwendigen Fnhalt eines Nießbrauchs (§ 1030 BGB.) und ausdamit die Auseinandersegung zwedmäßig vorbereitet wird.der Nechtsverbundenheit wesentlicher Bestandteile eines Grund-Die Rev. meint, die Bestellung eines Nießbrauchs anstücks mit dem Ganzen (§ 93 BGB.) ergibt fich aber, wieeinem räumlichen Teil eines Hauses, der ein wesentlichereben dargelegt, daß ein Nießbrauch jedenfalls nicht in derBestandteil des Grundstüds ist, widerspreche der Bestimmung,Beschränkung auf einzelne Teile eines Gebäudes bestellt wer-daß ein solcher nicht Gegenstand befonderer Rechte sein könneden kann. Es besteht auch im Nechtsleben kein Bedürfnis,(8 93 BGB.). Daher verlange der Nl. eine rechtlich unmögnach der Möglichkeit eines so eingeschränkten Nießbrauchs,liche Leistung.etwa im Wege rechtsähnlicher Geseßesanwendung, zu suchen,Dem von der Rev. erhobenen Bedenken ist zuzustimmen.da die beschränkte perfönliche Dienstbarkeit, insbes. das vomDas BG. hebt zutreffend herwor, daß ein Nießbrauch anGeseßgeber unter Heranziehung zahlreicher Vorschriften deseinem Bru ch teil einer Sache begründet werden kann, wasNießbrauchrechts ausgestaltete dingliche Wohnungsrecht (§ 1093im § 981 des ersten Entwurfs des BGB. ausdrüdlich gesagtBGB.) allen Erfordernissen des rechtsgeschäftlichen Verkehrswar, aber später als selbstverständlich gestrichen wurde (Pro-genügen dürfte. Zudem ist aus der eingehenden geseßlichentokolle II 3 S. 384). Bei dem Laden und einem Stodwerk desRegelung dieses Gebildes der Schluß gerechtfertigt, daß einWohnnießbrauch an Teilen von Gebäuden nicht i.S. desHauses handelt es fich aber nicht um einen folchen rechnungs-mäßigen (ideellen) Bruchteil vom Eigentum des GrundstüdsBGB. liegt.i. S. der §§ 741 ff. BGB., sondern um Teile des Hauses, dieAus der Unmöglichkeit, einen Nießbrauch an den be-durch greifbare (reale) Grenzen von anderen Grundstüdsteilenstimmten Räumlichteiten zu begründen, folgt nun aber nicht,unterschieden sind. Es enthält einen Widerspruch in sich selbst,daß der Kl. kein Necht aus der zu seinen Gunsten getroffenenwenn das BG. von einem „realen Bruchteil eines GrundTestamentsbestimmung herleiten könnte. Bielmehr bleibt zu-stüds" spricht, der Gegenstand eines Nießbrauchs sein könne.prüfen, ob das von den Erblassern Gewollte in der GestaltDer Nießbrauch an einer Sache umfaßt grundsäßlich alleeiner befchränkten persönlichen Dienstbarkeit aufrechtzuerhaltenNugungen aus dem belasteten Gegenstand. Dabei könnenist. Die Auslegungsgrundsäße der §§ 133, 157, 2084 BGB.allerdings nach besonderer Gesegesvorschrift (§ 1030 Abs. 2sind zu beachten. Es handelt sich nicht etwa nur um eineBGB.) einzelne Nugungen ausgenommen werden. EinÜmänderung der Bezeichnung „beschränkte persönliche Dienst-Niezbrauch kann aber nicht in der Beschränkung auf nur ein-barkeit" an Stelle von „Nießbrauch", die das NevG. von sichzelne Nugungen gegründet werden. Die Nugung eines Teilsaus vornehmen könnte. Vielmehr bleibt, falls das vermachtedes Hauses kann nun nicht etwa als Gesamtnupung mit zu-Recht einzuräumen ist, der genaue Inhalt der Dienstbarkeitlässiger Ausnahme angesehen werden. Ein Necht, nur einzelnefestzustellen. Auch wird alsdann zu prüfen sein, wer diebestimmte Teile eines Hauses zu benußen, stellt auch keineKosten der Unterhaltung und die Grundstüdslasten zu tragenBefugnis zu einer anteilsmäßigen Ausübung der sichhat. Die in diesen Richtungen noch notwendigen Erörterungenaus dem ganzen Grundstüd ergebenden Nugungen dar,müssen dem BG. überlassen bleiben.wie das bei einer Bruchteilsbeteiligung der Fall wäre, wasDie Nev. hält weiter die Auffasfung des BG. für recht-Fnhalt eines Nießbrauchs sein könnte. Etwas ganz andereslich bedenklic, daß das Vermächtnis zugunsten des Kl. nichtals dieses ist ein Nupungsrecht, das auf bestimmte, in derdurch die Veräußerung des Grundstücs an die ErstbeklagteWirklichkeit - und nicht nur anteilmäßig (ideell) — ab-hinfällig geworden sei. Der Rev. ist zuzugeben, daß die Ergegrenzte Teile eines Grundstücs beschränkt ist. Wenn der-wägungen des BG. hierzu nicht erschöpfend sind. Daß es sichartiges für eine beftimmte Person als dingliches, die Sachebei der Testamentsbestimmung des Nießbrauchs nicht um eineselbst unmittelbar ergreifendes Necht gestaltet werden soll,bloße Teilungsanordnung (§ 2048 BGB.), sondern um Ver-so kann es nur in der Gestalt einer beschränkten persönlichenmächtnisse handelte, wird vom BG. einwandfrei dargelegt. Da=Dienstbarkeit nach §§ 1090, 1093 BGB. gejchehen (IFG. 1,gegen bringt auch die Rev. nichts vor. Nach § 2169 BGB. ist409; BahObLG. 24, 76). Da im Testament von einem Nieß-das Vermächtnis zunächst als unwirksam anzusehen, weil der mitbrauch und nicht nur von einem Wohnrecht für den Kl. ge-dem vermachten Recht zu belastende Gegenstand, das Grund=sprochen wird, so mag zu prüfen sein, ob er außer demstüc, zur Zeit des Erbfalls, d.h. beim Tode der Mutter, nichtRecht eigener Benuzung auch die Befugnis zu fonstiger Ver-mehr zur Erbschaft gehörte. Zwar war die Erblasserin beiwertung, etwa durch Vermieten, haben sollte. Derartigesihrem Tode noch Eigentümerin; aber sie hatte sich zur Über-könnte als Nießbrauch bestehen, wenn es das ganzetragung bindend verpflichtet und schon alles getan, was vonGebäudegrundstüd ergriffe. Aber einzelne Teile eines Hauses,ihr aus dazu notwendig war. Aufrechtzuerhalten ist bei dieserdie zum ganzen im Verhältnis wesentlicher Bestandteile stehen,Sachlage das Vermächtnis nur dann, wenn das Benuzungs-können nach der zwingenden Vorschrift des § 93 BGB. nichtrecht auch für diefen Fall als sog. Verschaffungsvermächtnisbesonderer Nechte, also auch nicht eines von anderen Grund-zugewendet sein sollte (§ 2170 BGB.). Daß das der Fall ist,stücksteilen abgetrennten Nießbrauchsrechts sein. Für einemuß der Bedachte, hier also der Kl., beweisen (NG. in Seuffsolche räumlich abgegrenzte Befugnis steht nur die auf be-Arch. 80 Nr. 14). Davon geht ersichtlich auch das BG. aus.sonderer geseßlicher Bestimmung beruhende RechtsgestaltungUnbegründet ist daher der von der Rev. erhobene Vorwurf,der beschränkten perfönlichen Dienstbarkeit zu Gebote.die Beweispflicht des Kl. sei unberüdsichtigt geblieben. DasDie Revisionsbeantwortung meint, die Möglichkeit einesOLG. hat aber bisher keine ausreichende Begründung fürNießbrauchs an abgegrenzten Teilen eines Hauses lasse sichseine Annahme gegeben, daß die Erblasser das bestimmt habendaraus entnehmen, daß eine Grunddienstbarkeit an bestimm-würden, wenn sie den Fall vorausgesehen hätten.ten Teilen eines Grundstücs bestehen könne, z. B. ein Wege-Zum mindeften mißverständlich ist die Feststellung, daßrecht; ferner spreche dafür, daß in Art. 131 EGBGB. landes-dem Kl. ein Anspruch auf Einräumung des beanspruchtengeseßliche Vorschriften über die ausschließliche Benuzung vonRechts gegen die Erstbeklagte zustehe. Hierzu ist § 2170 BGB.Gebäudeteilen durch einen Miteigentümer und in Art. 182zu beachten. Besteht das Bermächtnis als Verschaffungsver=EGBGB. die Aufrechterhaltung bestehenden Stodwerkseigen-mächtnis, so ist damit beschwert der Erb e (§ 2147 BGB.).tums vorgesehen sei. Das ist jedoch nicht stichhaltig: Bei derDas ist hier die aus den beiden Gefchwistern bestehendeGrunddienstbarkeit ist die Benugung des belasteten GrundErbengemeinschaft, was auch das OsG. annimmt. Diese Ge-stücs „in einzelnen Beziehungen" gefeßlich bestimmter Insamthandsgemeinschaft hat alsdann dem Kl. das ihm ver-halt des Rechts (§ 1018 BGB.); gerade im Gegensaß zu demmachte Recht zu verschaffen. Ein dem etwa entgegenstehendersich auf die Gefamtnuzung erstredenden Nießbrauch. Die fürWille der Erstbeklagten aus ihrer Stellung als zukünftigedas Landesrecht zugelassenen Besonderheiten bon Rechten anGrundstüdseigentümerin heraus würde unbeachtlich sein, weilTeilen bon Gebäuden bestätigen nur die Regel, daß nach demsie selbst zu der verpflichteten Gesamthandsgemeinschaft ge



25-18Rechtsprechung168110. Jahrgang 1940 Heft 40]hört. Deswegen scheidet Wertersaß nach § 2170 Abf. 2 BGB.1. Für den Nießbrauch ist, im Vergleiche mit den Grund-aus. Aber die Berschaffungspflicht liegt doch nicht der Erst-dienstbarkeiten und den beschränkten persönlichen Dienstbarbeklagten allein und persönlich ob, sondern der Miterben-keiten, carakteristisch, daß das Recht des Nießbrauchers aufgemeinschaft. Das ist wegen der Berrechnung der BelastungZiehung der Nuzungen ein ausschließliches ist. Bei der Be-unter den Miterben bedeutsam. Danach kann die Feststellunggründung des Nießbrauchs muß der Wille des Bestellersgegen die Erstbeklagte nur in ihrer Eigenschaft als Miterbindarauf gerichtet sein, das Recht auf die Gesamtheit der Sach-mit dem Kl. getroffen werden.nuzungen und nicht etwa einzelne positiv ihrem Inhaltenach bestimmte Gebrauchs- oder Fruchtziehungsrechte zu-(RG., V. ZivSen., U. v. 27. Funi 1940, V 205/39.) [N.zuwenden. Mit der ausschließenden Natur des Nießbrauchsist es indefsen wohl vereinbar, daß in bem Begründungs-Anmerkung: I. 1. Nach § 93 BGB. können wesentlichegeschäft das Recht des Nießbrauchers in einzelnen PunktenBestandteile nicht Gegenstand besonderer Rechte sein. Sieverneint und beschränkt wird. Die Vorschrift des 2. Absaßesteilen also stets das Schicksal der ganzen Sache. Es darsdes § 1030 BGB. soll ausdrücken, daß der beschränkte Nießdaher an einem Gebäude, soweit es wesentlicher Bestandteilbrauch immer noch Nießbrauch bleibt und von den partiellen,ist, oder erst recht an einem wesentlichen Teile eines solchendurch den Begründungsakt ihrem Jnhalte nach positiv be-Gebäudes weder ein besonderes Eigentum noch ein sonstigesstimmten Benußungsrechten wesentlich sich unterscheidet (vgl.dingliches Recht — auch das Erbbaurecht und die Dienstbar-Mot. z. BGB. I, 493. Die Zuwendung einzelner, inhaltlichkeiten sind nach dem uneingeschränkten Wortlaut des Ge-bestimmter Nubungsrechte, wie z. B. das Recht, ein Grundseßes nicht ausgenommen — begründet werden. Der Gegen-stüd behufs Gewinnung von Mineralien zu benußen, enthältsaß der wesentlichen und unwesentlichen Bestandteile ist wohlnicht die Bestellung eines beschränkten Nießbrauchs (OLG. II,zu unterscheiden von dem der Hauptsache und Nebensache.120). Dasselbe gilt auch, wenn ein Nießbrauch an einemWo von Haupt- und Nebensache die Rede ist, handelt es sichGrundstück durch die bloße Überweisung der Mieterträgeimmer um eine Mehrheit von Sachen, während mit wesent-bestellt werden foll (OLG. 6, 121; vgl. auch 15, 369 u. 18, 150).Lichen und unwesentlichen Bestandteilen stets die BestandteileEs kommt aber auch darauf an, ob neben der Ausnahmeeiner und derselben Sache gemeint sind. An wesentlichen Be-einzelner Nubungen des Grundstücs dem Nießbraucher diestandteilen können dingliche Rechte nicht begründet werden,Nußung des Grundstücks durch persönlichen Gebrauch hatwenn sie sich nicht auf die ganze Sache erstrecken. Wesent-eingeräumt werden sollen und daß dem Nießbraucher dieliche Bestandteile können deshalb nicht gepfändet, nicht ver-Nußungen des Grundstücks zu eigenem Rechte übertragenpfändet und nicht belastet werden, nicht Gegenstand einerwerden soll (OLG. 6,121f.; RG3. 72, 116). Dem NießbraucheGrundbucheintragung in dem Sinne sein, daß diese sich nurunterworfen sind grundsäßlich alle Bestandteile der Nieß-auf den räumlichen Umfang des näher bezeichneten wesentbrauchsache. Die wefentlichen Bestandteile sind dies nach § 93lichen Bestandteils eines eingetragenen Grundstücks bezieht;notwendig. Dies gilt namentlich für Gebäude, die auf deminsoweit lann ein wesentlicher Bestandteil eines GrundstüdsNießbrauchgrundstüce stehen und dessen wesentlichen Beauch nicht Gegenstand eines Rießbrauchs sein. Beräußerung,standteil bilden.Berpfändung und grundbuchmäßige Belastung wesentlicher2. Gegenstand des Nießbrauchs ebenso wie der be-Bestandteile können mithin vorgenommen werden nur unterder aufschiebenden Bedingung ihrer Trennung von derschränkten perfönlichen Dienstbarkeit sind Grundstüde undMuttersache, falls diese möglich ist.grundstüdsgleiche Rechte. Soll ein Grundstüdsteil mit einemNechte dieser Art belastet werden, so ist er von dem Grund-2. Gebäude i. S. des § 94 Abs.1 BGB. sind nur voll-stüc abzuschreiben und als selbständiges Grundstük ein-ständige Gebäudeeinheiten oder doch solche größere Teilezutragen (vgl. §7 Abs. 1 GBO.). Das trifft zu auf deneines Gebäudes, die nach vertikaler Absonderung vom Ge-reellen Teil eines Grundstücs. Dieser wird entweder durchbäude für sich ein selbständig benußbares Gebäude bilden.einen Teil einer Katasterparzelle oder durch einen Teil einesDie wesentlichen Bestandteile eines Gebäudes sind auchaus mehreren Katasterparzellen bestehenden Grundstücks ge-wesentliche Bestandteile des Grundstücks, und zwar i. S. desbildet. Die Belastung eines solchen Grundstücks liegt aber§ 94 Abs. 1 BGB. sowohl dann, wenn die Wesentlichkeit aufnicht vor, wenn ein Nießbrauch oder eine beschränkte persön-§ 94 Abs. 2, als auch dann, wenn sie auf § 93 beruht (vgl.liche Dienstbarkeit bestellt wird, deren Ausübung sich aufRG3.50,243; 60,419; 83,148; 328.1907,300²; 1908,2951).einen Teit des belasteten Grundstücs beschränkt, wofernEin Gebäude ist als ein einheitliches Ganze anzusehen und- was zulässig ist — das ganze Grundstück belastet wirddaher ein Gebäudeteil gem. § 93 ein wefentlicher Bestand(vgl. KG.: OLG. 21, 42; 8, 301; NGJ. 26, A 273; 44, 359;teil des Gebäudes. Das RG. meint, im Gegensaß zu seiner50, 132; Güth e 6 I 1310, 4 I 1 a a Abs. 2). Die Bestellungfrüheren Entsch. (Gruch. 46, 131), einzelne Teile eines Hauseseines Nießbrauchs zu einem bloßen Bruchteil an einemkönnten nach § 93 BGB. nicht Gegenstand besonderer Rechte,Grundstück ist zulässig (KG.: JW. 1936, 2747). Zulässig istalso auch nicht eines von anderen Grundstücksteilen abdie Belastung des Grundstücsanteils eines Miteigentümersgetrennten Nießbrauchsrechts sein. Für eine solche räumlichmit einem Nießbrauch und ebenso die Belastung einesabgegrenzte Befugnis stehe nur die auf besonderer geseßideellen Grundstücsteils mit einem Nießbrauch durch den8licher Bestimmung beruhende Rechtsgestaltung der beschränkAlleineigentümer. Jdeelle Grundstücksanteile (Bruchteile) sindten persönlichen Dienstbarkeit zu Gebote. Fn dem hier vor-nicht Teile des Grundstüds, sondern nur Anteile an demliegenden gemeinschaftlichen Testament ist lediglich zwei Ge-Eigentum am Grundstück (RGRKomm., 8. Aufl., Anm. 2 zuschwistern je ein räumlich beschränkter Nießbrauch vermacht.§ 1114; Anm. 1 zu § 1066; RJM. 16, 293; Mot. III, 494;Vielleicht geht die Annahme nicht fehl, daß damit bereitsProt. IlI; Güthe6 I S. 132 Anm. 6; J2. 1936, 124748über den in dem zum Nachlasse hier gehörigen Hausgrund384 II). Die Einräumung eines Nießbrauchs an dem Bruch-stück vorhandenen Raum vollständig und restlos verfügt ist.teil einer Sache kann entweder in der Weise erfolgen, daßDas Testament sagt nichts darüber, in welcher Weise dieseein Miteigentümer an seinem Bruchteil den Nießbrauch be-beiden beschränkten Nießbrauchsrechte im Grundbuch einstellt, auch wenn er den Bruchteil erst gleichzeitig mit dergetragen werden sollen, es sagt insbes. nicht, daß sie je nurBeftellung des Nießbrauchs erwirbt, oder in der Art, daßauf dem II. Stock und dem rechts gelegenen Laden bzw. aufder Alleineigentümer einer Sache einen Bruchteil hiervondem I. Stock und dem links gelegenen Laden eingetragenmit dem Nießbrauch belastet (BayObLG.: BahNpflz. 1930,werden sollen. Es stünde mithin nichts im Wege, diese Nieß-360). Ein Nießbrauch, der am Anteil eines Miterben ambrauchbelastungen je auf dem ganzen Hausgrundstüc imungeteilten Nachlasse bestellt worden ist, kann auf demGrundbuch einzutragen, was ja nach § 93 BGB. erforderlichNachlaßgrundstüd eingetragen werden (RG.: SeuffArch. 91,wäre, weil der I. oder der II. Stock des Hauses das übrige234). Die Vorschriften der GBO. über die SonderbelastungGebäude und Grundstüd als seinen notwendigen und wefenteines Grundstücksteils haben zur Vorausseßung, daß daslichen Bestandteil hat. Fm wirtschaftlichen Endergebnis lönnteeinzutragende Recht selbst nur einen Grundstüdsteil ergreift;man damit gegebenenfalls denselben Zwed erreichen, dersie kommen nicht zur Anwendung, wenn sich nur die Aus.erreicht wird, wenn die leßtwillige Verfügung in zulässigerübung des Rechtes auf einen bestimmten Teil des GrundWeise den Nießbrauch am ganzen Hausgrundstüc für Bru-stücks beschränkt. Die Annahme, daß ein der Ausübung nachder und Schwester ie zur Hälfte bestellt (vgl. KGF. 49, 191).auf einen Teil eines Grundstücs beschränktes dinglichesII. Der Nießbrauch an einem Grundstück erstreckt sichRecht auch an sich lediglich diesen Teil beschwert, trifft nurauf alle wefentlichen Bestandteile, da diese nicht Gegenstandin dem Fall zu, daß eine solche Absicht aus dem Begrün-besonderer Rechte sein können und also der auf die Sachedungsakt klar erhellt (KG.: OLG. 21, 42 f.).( cl t  e eae3. Das Wefen des Nießbrauchs besteht nach § 1030211



1682
Rechtsprechung
[Deutsches Recht ver. mit JW.
BGB. darin, daß der Berechtigte die Nußungen der Sache
III. Bedenklich lann auch die Ausführung des RG.
ziehen lann, wobei jedoch die Ausschließung einzelner Nuzun
stimmen, wonach im Rechtsleben kein Bedürfnis bestehen foll,
gen zulässig ist. Dieses dingliche Nugungsrecht ist, da es das
nach der Möglichteit eines so eingeschränkten Nießbrauchs,
Geseß nicht verbietet und es seinem Wesen nicht widerstreitet,
etwa im Wege rechtsähnlicher Geseßesanwendung, zu suchen,
in der Weise teilbar, daß das Recht für mehrere Personen
da die beschränkte perfönliche Dienstbarkeit, insbes. das
zu bestimmten Bruchteilen (§§ 741ff. BGB.) begründet wird.
vom Geseßgeber unter Heranziehung zahlreicher Vorschriften
Das ist allgemein anerkannt (vgl. KGJ. 49, A 191; DR3.
des Nießbrauchsrechts ausgestaltete dingliche Wohnungsrecht
1929, 730; IFG. 10, 312; JM. 1936, 27474s). Besteht der
(§ 1093 BGB.), allen Erfordernissen des rechtsgeschäftlichen
Nießbrauch nur zu einem Bruchteil, so hat dies die Wir
Verkehrs genügen dürfte. Das Recht, ein Grundstüc in ein-
kung, daß die Grundstücsnubungen zwischen dem Eigen
zelnen Beziehungen zu benußen, kann einen so verschieden
tümer und dem Nießbrauchsberechtigten nach dem Verhält-
gestalteten Jnhalt haben, wie die Beziehungen mannigfach
nis ihrer Berechtigung zu teilen sind. Die Zwedke sowohl
sind, in denen es benußt werden kann. Der Zweck, der mit
des Eigentums als auch des Teilnießbrauchs lassen sich durch
einem bestellten Rechte verfolgt wird, steht dem dinglichen
zusammenwirkende gemeinschaftliche Nußungsteilung verwirk-
Rechte des Nießbrauchs oder der beschränkten persönlichen
Lichen. Eine derartige Nuzungsgemeinschaft wirkt fich im
Dienstbarkeit ebenfowenig entgegen, wie einem anderen bing-
wirtschaftlichen Ergebnis nicht anders aus als die bei Be-
lichen Rechte der Zweck, der mit der Bestellung des Rechtes
stellung eines Nießbrauchs an einem bloßen Eigentums
erstrebt wird.
anteil (ideellen Teil) entstehende Rechtsgemeinschaft, mag
1. Das Besißrecht des Nießbrauchers ist dinglich. Es
der belastete Eigentumsanteil in dem Anteil eines Miteigen
besteht nicht nur dem Besteller und dessen Rechtsnachfolgern,
tümers bestehen oder nicht. Für den ersteren Fall ist die
sondern auch dem u. U. von diesem verschiedenen Eigen-
Zuläfsigkeit in § 1066 BGB. ausdrüdlich anerkannt. In
tümern und jedem Dritten gegenüber, der kein besseres, z. B.
solchen Fällen besteht eine geseßlich anerkannte Berwaltungs-
älteres, Besißrecht hat. Der Nießbraucher kann daher, wenn
und Nugungsgemeinschaft zwischen bem Eigentümer eines
er den Besiß nicht hat, von jedem schlechter berechtigten Be
Grundstücks oder Grundstüksanteils einerseits und dem Nieß
sißer die Herausgabe fordern, und wenn er den Besiß hat,
braucher eines Grundstücsanteils andererseits, auf welche
die Herausgabe verweigern. Das ausschließliche Wohnungs
die Borschriften der §8 741ff. BGB. zwar nicht unmittel-
recht ähnelt dem Nießbrauch; zumal wenn es an einem
bar, aber doch sinngemäß anwendbar sind (Brot. II, 744;
Planck, „BgB.", Vorbem.I vor §7ai; Staudinger
ganzen Gebäude bestellt wird, kann oft zweifelhaft sein, ob
§741 Anm. V, § 1066 Anm. 3). Der Umstand, daß in solchen
ein Nießbrauch oder eine beschränkte persönliche Dienstbar-
keit gemeint und beabsichtigt ist. Jm Falle des Nießbrauchs
Fällen, rechtlich betrachtet, ein ungeteilter Nießbrauch auf
hätte der Berechtigte das Recht, nicht nur das Gebäude selbst
zu bewohnen, sondern es auch durch
pachtung oder zu anderen als Wohnz
Ahnlichkeit mit dem Nießbrauch ist 
anerkannt worden, daß wichtige Gru
rechts auf das Wohnungsrecht ük
(§ 1093 Abj.1 Saß 2).
Der Wohnberechtigte erwirbt ei
Besiße der Wohnräume nach § 1093
BGB. Auch mehrere Wohnungsrecht
bäude zulässig. Ein Gemeinschaftsver
regelmäßig nicht; es bestehen vielme
sich gegenseitig beschränkende Rechte.
2. Die Begründung einer be
Dienstbarkeit mit dem Fnhalt, daß
dem belasteten Grundstück stehendes
desselben zu Geschäftszwecken ben
(RG3.54, 233; HöchstRRspr. 1929 N
kann alsdann die zum gemeinschaftli



6/-9210. Jahrgang 1940 Heft 40]Rechtsprechung1683ist, daß die in der Hauptsache zum Wohnen benußten Räumebezahlt werden sollten, während der mit X bezeichnete, nachdaneben auch anderen Zwecken, etwa der Verrichtung vonder Bilanz vom 1. April 1932 festzustellende Rest dem KäuferArbeiten oder sonstigen Geschäften, dienstbar gemacht werdenals Darlehn belassen blieb. Der Ki. forderte am 21. Sept.(bgl. Komm. z. BGB. § ió93; Blank A 2 a: Stau-1935 die Erstbekl. zur Mitteilung eines Erbschaftsberzeich-dinger?/s AHla; NG. R.s a.1; Güthe, „GSO." IInisses gem. § 2121 BGB. auf. Fn ihrer Antwort führte dieS.1767). Auf alle Fälle würden allerdings die bermachtenBekl. zwar die Weinhandlung auf, erwähnte aber den Ver-Rechte an den Wohn- und Ladenräumen auch den Gegen-kauf nicht. Auf erneutes Ansuchen übersandte sie zwar einestand einer gewöhnlichen beschränkten persönlichen Dienstbar-Abschrift des Kaufvertrages, sie lehnte aber die Angabe deskeit bilden können, weil dieje nach § lo90 BGB. darin beKaufpreises ab. Mit der Klage forderte der Kl., der ein Bustehen kann, daß der Berechtigte befugt ist, das belastetesammenwirken beider Bekl. zur Schädigung der NacherbenGrundstüd in einzelnen Beziehungen zu benußen, und weilbehauptete, von ihnen Auskunft übér den Kaufpreis, fernereine solche Benubung auch bei der Fnanspruchnahme vonFeststellung ihrer Schadensersaßpflicht auf Grund des Kauf-Teilen des auf dem Grundstücke befindlichen Gebäudes fürabschlusses, hilfsweise Feststellung der teilweisen Unwirksam-Geschäftszwecke vorliegt (KGJ. 53, 159 u. SeuffArch. 86, 214).keit des Kaufvertrages.Ein dingliches Wohnungsrecht ruht aber ebenfalls nicht nurauf dem Gebäude, in dem es tatsächlich ausgeübt wird, sonDurch Teilurteil hat das LG. den Auskunftsanspruchdem Kl. gegenüber der Erstbekl. zugesprochen, gegenüber demdern auch auf dem ganzen Grundstücke (R. 1914 Nr. 213).Zweitbell. abgewiejen. Auf Berufung der Erstbekl. hat dasIV. Die Frage, ob ein Vermächinis wirkjam ist, ist unOLG. auch ihre Auskunftspflicht verneint und auch insoweitde d d da  de  d daa bdie Klage abgewiesen. RG. hob auf.d   d d d insbes., ob diejer z. B. zum Gefamtgut des gütergemeinDie Rev. gründet ihre Angriffe gegen das die Aus-kunstspflicht der Erstbekl. verneinende Bu. besonders aufschaftlichen Erblassers gehört, da das Vermächtnis auchdann noch wirksam ist, sofern nur anzunehmen ist, daß diedie Gesichtspunkte der §8 826, 2138 Abs. 2, 138, 249 BGB.Zuwendung auch für diesen Fall beabsichtigt war. Das Ver-und § 48 des RGes. v. 31. Juli 1938 im Hinblick auf diemächtnis eines nicht zur Erbschaft gehörenden Gegenstandesvom Vorderrichter nicht gewürdigte Fnstanzbehauptung desist grundsäßlich unwirksam. Es ist also nicht nichtig oderKl., daß die Bekl. in sittenwidrigem Zusammenwirken mitanfechtbar, sondern vermag nur teine Wirkungen hervorihrem Mitbekl. die Nacherben durch den Geschäftsverkauf anzubringen. Ergibt aber die Auslegung, daß der Wille deseinen Verwandten der Witwe bewußt benachteiligt habe undErblassers, über fremdes Gut zu verfügen, tatsächlich vorihnen fomit schadensersaßpflichtig geworden sei. Ob bei Be-handen war, also daß der Gegenstand auch für den Fallstehen eines solchen Schadensersaßanspruchs der Kl. die ge-forderte Auskunft verlangen könnte (vgl. RGnkomm. z.der Nichtzugehörigkeit zur Erbschaft zugewendet sein soll, soist das Vermächtnis wirksam. Beweispslichtig ist dann derBGB. § 2491; RGZ. 108, 1 [7]), braucht indessen nicht er-Bedachte für jenen Willen des Erblassers. Der Bedachte hatörtert zu werden. Jedenfalls würde dann zunächst minalso regelmäßig den Nachweis zu führen, daß die Zuwendungdestens die Ersaßpflicht festzustellen sein. Der eingeklagteauch für den Fall gewollt war, daß der Gegenstand nichtAuskunftsanspruch scheint aber ohnedies auf Grund von§ 2121 BGB. gerechtfertigt.zur Erbschaft gehörte. Zu den Gegenständen i. S. des § 2169BGB. kann auch das Nußungsrecht an einem GrundstüdeDas angefochtene Urteil steht auf dem Standpunkt, daßgehören. Bermacht ein Erblasser an einem nicht zu seinemdie im § 2121 BGB. bestimmte Mitteilung eines Nachlaßfreien Erbe gehörigen Hause in Kenntnis dieses Rechts-verzeichnisses durch den Vorerben seitens des Nacherben nichtverhältnisses ein Wohnungsrecht, so ist anzunehmen, daß diealsbald nach dem Erbfall gefordert zu werden braucht, viel-Zuwendung auch für ben Fall gelten soll, daß der Gegenmehr auch noch später verlangt werden kann, daß aber dasstand des Bermächtnisses nicht zur freien Erbschaft gehört.Verzeichnis nur den Bestand der Erbschaft zur Zeit des Erb-Die Entsch. vermag nicht restlos zu befriedigen, weil siefalls, nicht zur Zeit ber Auskunft zu enthalten habe, undgerade im Gegensaß zu ihrer eigenen Behauptung dem Be-die Bekl. sonach nicht genötigt sei, den Kl. von dem beimdürfnis des Rechtslebens kaum voll gerecht wird und weilVerkauf der Weinhandlung erzielten Kaufpreis in Kenntnissie mit nicht ausreichenden Gründen davon ausgeht, daszu seßen. Die Gründe, die das BG. für diese Meinung angeseßlich im § 1093 BGB. besonders ausgestaltete dinglicheführt, können indessen nicht überzeugen. Wie das Bu. schonWohnungsrecht dürfte allen Erfordernissen des rechtsgeschäftsagt, enthält das Geseß nichts über den für die Aufstellunglichen Berkehrs genügen.des Verzeichnisses maßgebenden Zeitpunkt. Es sagt nur, daßDer weite, zeitgemäße Blick ist bem höchsten Gerichtes die zur Erbschaft gehörenden Gegenstände zu enthaltenvielleicht dadurch etwas getrübt worden, weil es dabon aushabe. Nun bestimmt aber § 2111 BGB., daß zur Erbschaftgegangen ist und sich dadurch für gebunden erachtet hat,gehöre, was der Vorerbe auf Grund eines zur Erbschaftdaß aus der eingehenden geseßlichen Regelung dieses Ge-gehörenden Rechtes oder durch Rechtsgeschäfte mit Mittelnbildes der Schluß gerechtfertigt sei, daß ein Wohnnießbrauchder Erbschaft erwerbe. Danach rechtfertigt sich zwanglos diean Teilen von Gebäuden nicht im Sinne des BGB. liege.Auslegung, daß auch das Verzeichnis des § 212l die Ersaystüce umfassen muß, also nicht allein auf die Zeit des Erb-In der hier zu entscheidenden Sache lag jedenfallsfalls abgestellt sein kann, wo begrifflich Ersaßstücke nochdurchaus die Möglichkeit, den Gemeinschaftsgedanken zunicht vorhanden sind, und es kann deshalb der Ansicht desrechtsbildender Gestaltung zu führen und in Beachtung undVorderrichters nicht beigetreten werden, daß der § 21ii jürBerwirklichung einer Verfügung bon Todes wegen, die inden Jeitpunkt, für den das Berzeichnis aufzustellen ist, nichtseiner gefundem Volksempfinden durchaus entsprechendenbesage. Es kann auch nicht zugegeben werden, daß, wie dasWeise den Rükfichten entsprach, die verantwortungsbewußteBu. meint, Sinn und Zwed des Geseßes die Beziehung desErblasser gegen ihre Familie zü nehmen haben, zum Rechts-Verzeichnisses auf den Zeitpunkt des Erbfalls fordere. Gewißbestand entsprechend dem wohl erkennbaren Willen der Erb-wird dies zur Schaffung der Grundlage für die späterelasser zu verhelfen (vgl. Fraeb, „Erläuterungsbuch zumTestamentsgesey v. 31. Juli 1938", zu § 48).Herausgabe der Erbschaft an den Nacherben an sich zu-treffen, das Fnteresse des Nacherben erheischt aber ebensoLGM. Dr. Fraeb, Hanau.seine Einweihung in den Bestand etwa vorhandener Ersaß-*stüce, wenn solche bei Erteilung des Verzeichnisses bereits14. RG. - § 2121 BGB. Das nach § 2121 BGB. zubeschafft sind, auch ohne daß gerade ein Fall des § 2127erteilende Nachlaßperzeichnis ist nach der Zeit der Aufftel-BGB., d. h. eine Verlegung der Rechte des Nacherben, inlung und Erteilung, nicht nach der des Erbfalls abzufassen. †)Frage zu stehen braucht. Das gilt für den Fall der gebundenen Vorerbschaft ebenso wie sür den der befreitenDer am 15. Fuli 1931 kinderlos verstorbene Ehemann(§§ 2136 ff. BGB.). Zwar besteht die Auskunftspflicht, ab-der Bekl., Kaufmann B., hat testamentarisch seine Witwe alsgesehen von der besonderen Regelung des § 2127, grundsäß-Alleinerbin eingeseßt und nach ihrem Tode die dann leben-lich nur einmal (RGz. 84, 41 [44]), und der Nacherbe hatden Kinder seiner Geschwister, zu denen der Kl. gehört, hinsomit in der Regel nicht die Möglichkeit, die etwaigen Ber-sichtlich des dann noch vorhandenen Nachlasses zu Nacherbenänderungen des Nachlaßbestandes laufend zu verfolgen; dasberufen. Hauptnachlaßgegenstand war die Weinhandlungbesagt aber nichts dafür, daß die Auskunft, wenn der Nach-B. & B. Durch Kaufvertrag v. 13. Jan. 1932 veräußerte dieerbe von diesem Rechtsbehelf einmal Gebrauch macht, einenErstbekl. dieses Geschäft an den Zweitbekl., den Sohn ihrerbereits überholten Nachlußbestand wiedergeben müsse undSchwester. Der Kaufpreis war im Vertrage nur insoieit annicht den wirklichen Stand der Erbschaft bei Erteilung desgegeben, als 100 000 R.M in Raten bis zum 1. April 1940Verzeichnisses zu enthalten habe. Gerade dem Nacherben bei211*



1684Rechtsprechung[Deutsches Recht ver. mit JW.befreiter Vorerbschaft wird an der Kenntnis von Bestandspreis in undurchsichtiger Weise umschrieben; die Vorerbinveränderungen besonders gelegen sein, zumal dann, wenner, wie im Streitfalle, von dem Nachlaßbestand beim Erbweigert fich, den Nacherben nähere Angaben über Dinge zufall im wesentlichen unterrichtet ist. Wenn das Geseß gegenmachen, die ihr genau bekannt sind, und die zu verheimlihen tein Anlaß bestände, wenn ihr eine Benachteiligungden befreiten Vorerben dem Nacherben den Auskunstsanspruchder Nacherben fernläge.des § 2127 wegen Gefährdung seiner Rechte nicht gibt, denVorerben also, abgesehen von § 2138 Abs. 2 BGB., einerDas Verlangen der Nacherben, daß die Vorerbin ihnenüber den Verkaufserlös Auskunft gebe, erscheint daher sach-Rechenschaftspflicht grundsäßlich enthebt, so hat das an fichnichts mit der Frage zu tun, auf welche Gegenstände sichlich berechtigt und wird auch durch die zur Stüßung desdas Verzeichnis, das der Nacherbe nach § 212l auch vom beAnspruchs herangezogene Vorschrift des § 2121 BGB. ge-freiten Vorerben jedenfalls verlangen kann, zu erstreken hat.dedt. Die Gründe, die das RG. für seine den NacherbenWo in der Rechtslehre der Stanbpunkt des BG. gegünstige Auslegung dieser Vorschrift anführt, verdienen Billi-teilt wird (vgl. z.B. Staudinger, „BGB." V §212i³;gung. Diese Auslegung schüßt die Belange der Nacherben,Warneher,„BGB.", zu §2i2l;Kresschmar,„Erb-öhne die Vorerbin oder den Erwerber der Nachlaßgegenständezu schädigen. Das Urteil wird damit dem Sinn des Gesegesrecht" § 34 Anm. 37; RGRKomm. z. BGB. § 21211), wirdund zugleich dem billigenswerten Willen des Erblassers gerecht.dies im wesentlichen mit der Entsch. des OLG. Rostock: OLGRspr. 32, 57 (58) begründet, die sich wiederum auf die erMinDirig. im RJM. Dr. Bogels, Berlin.wähnten Nachweise des Schrifttums beruft. Dem ist neben15. KG. - § 2256 BGB. (§ 34 TeftG.); § 2078 BGB.*anderen PBlanc-Strohal-Flad,„BGB."V §2l2l1Die Rücknahme eines öffentlichen Testamentes aus der amt-entgegengetreten. Es spricht für diese leßtere Ansicht nichtnur der Zusammenhang von § 2121 und § 2111 BGB., sonlichen Berwahrung kann auch mit der Begründung angefoch-dern — abgesehen von dem in § 212l Abs. 1 Saß 2 bestimm-ten werden, daß der Erblasser die rechtliche Bedeutung derten Datierungszwang, der für ein nur die Zeit des ErbfallsRücnahme als eines Widerrufs nicht gekannt habe. †)umfassendes Verzeichnis einen überzeugenden Grund nichtDie Eheleute C. errichteten am 2. Sept. 1916 zur Nie-erkennen läßt — insbes. auch der Abs. 3 dieser Bestimmung.derschrift eines Notars ein gemeinschaftliches Testament, inWenn danach der Vorerbe berechtigt und auf Verlangen deswelchem sie sich gegenseitig zu Erben einseßten. Das Testa-Nacherben verpflichtet ist, das Verzeichnis durch die zustän-ment wurde zur besonderen amtlichen Verwahrung gebracht.dige Behörde oder sonstige Amtspersonen aufnehmen zuAm 18. Juli 1936 erließ das Nachlaßgericht, veranlaßt durchlassen, so kann nicht zweifelhaft sein, daß es den Stand derdie AB. des RJM. v. 11. Mai 1936: DJ. 748, an die Ehe-Erbschaft zur Zeit der Aufnahme und nicht des Erbfallsleute die Aufforderung, das Testament im Hinblic auf diewiederzugeben hat, da sich der Bestand zur Zeit des Erb-inzwischen eingetretene starke Veränderung der allgemeinenfalls der Wahrnehmung der an sich erst durch die Aufnahmewirtschaftlichen Berhältnisse auf die Zwedmäßigkeit feiner Auf-mit der Sache befaßten Behörde oder Beamten entzieht.rechterhaltung nachzuprüfen. Die Eheleute nahmen hierauf dasTrägt das RevG. hiernach keine Bedenken, dem Kl. bei-Testament aus der amtlichen Berwahrung zurüc, ohne zuzutreten, so ist unter Aufhebung des angefochtenen Urteilswisfen, daß es damit als widerrufen galt. Nachdem derdasjenige des Erstrichters wiederherzustellen, das in über-Ehemann C. am 6. Ott. 1939 gestorben war, focht seineeinstimmung mit bem Klagantrag die Ergänzung des anWitwe die Testamentsrüdnahme an. Sodann beantragte sie, ihrsich bereits erteilten und im übrigen nicht beanstandeteneinen Erbschein auf Grund des Testamentes dahin zu erteilen,Nachlaßverzeichnisses durch die für die Vollständigkeit desdaß sie Alleinerbin ihres Ehemannes sei. Das NachlaßgerichtVerzeichnisses noch fehlende Auskunft über den Kaufpreislehnte die Erteilung ab. Eine Beschw. wurde vom LG. zudes Geschäftes der Befl. auferlegt.rücgewiesen. Jhre weitere Beschw. hat Erfolg gehabt.(RG., VII. ZivSen., U. v. 2. Fuli 1940, VII 266/39.) [He.]Nach § 2256 BGB, defsen Bestimmungen gemäß §51Abs. 2 TestG. hier noch zur Anwendung kommen, gilt einAnmerkung: Wenn der Erblasser feinen Ehegatten zumvor einem Richter oder Notar errichtetes Testament als wider-Vorerben und Berwandte von seiner eigenen Seite zu Nach-rufen, wenn die in amtliche Verwahrung genommene Urkundeerben einsest, so wird er sich in der Negel von der Vor-dem Erblasser zurückgegeben wird (ebenso jeßt § 34 Abf. 1stellung leiten lassen, daß der Ehegatte bis an sein Lebens-Saß 1 TestG.). Gegenüber diesem Widerruf greift jedoch dieende versorgt werde und daß der Nachlaß beim NacherbfallAnfechtung der Testamentsrüdnahme durch. Die Nücnahmean seine Familie zurückfallen solle. Diese Auffassung wirdeines öffentlichen Testamentes aus der amtlichen Verwahrungbeim Erblasser regelmäßig auch dann bestehen, wenn er denist zwar keine rechtsgeschäftliche Willenserklärung, insbes. keineüberlebenden Ehegatten im Vertrauen auf dessen ZuberlässigVerfügung bon Todes wegen; sie wird aber vom Gesey —keit und Treue zum befreiten Vorerben bestellt. Leiderebenso wie die Vernichtung der Testamentsurkunde nach § 2255wird diefes Vertrauen oft enttäuscht. Die Versuchung, dieBGB. — mit den Wirkungen einer solchen (§ 2254 BGB.)eine zu freie Stellung für den Vorerben mit sich bringt, istausgestattet. Dem entspricht es, daß in der Rspr. und imoffenbar in vielen Fällen zu groß, als daß er ihr widerSchrifttum nahezu allgemein eine Anfechtung der bom Geseystehen könnte.unterstellten Widerrufserklärung zugelassen wird (so für denAuch im vorliegenden Falle hat die Witwe den HauptFall des § 2255: NGZ. 102, 69 und für den Fall des § 2256:teil des Nachlasses, nämlich das wertvolle Weingeschäft, durchKGJ. 41, 94; vgl. ferner die Erläuterungswerke zum BGB.Veräußerung an einen Verwandten von ihrer Seite den zuvon PI an d, §2255 Anm. 1; RGNNomm., § 2078 Anm.5Nacherben eingeseßten Verwandten ihres Mannes entzogen.und §2256 Anm.1; Staudinger, §2078 Anm.I undDiese Veräußerung selbst kann wohl nicht mit Erfolg be§8 2353ff. Anm. IV Abs.6; Palandt §2078 Anm.1,kämpft werden, da der Vorerbe zu folchen Verfügungen reinTestG. § 34 Anm. 2). Die Voraussegungen dieser Anfechtungrechtlich befugt ist, auch wenn sie den Absichten des Erblassen sich, da der Widerruf, selbst wenn er keine Verfügunglassers zuwiderlaufen sollten. Man kann auch nicht sagen,von Todes wegen ist, doch in bezug auf seine Anfechtbarkeitdaß die Einseßung der Witwe zur befreiten Borerbin einengleich einer solchen behandelt werden muß (Mot. V S.47),groben Verstoß gegen das gesunde Volksempfinden darstellenur aus § 2078 BGB. entnehmen. Bei der vereinzelt vertreund daher nach § 48 Abs.2 TestG. nichtig sei.tenen Gegenmeinung, die den § 119 BGB. anwenden willDie Nacherben haben aber ein berechtigtes Jnteresse(Maenner: L3. 1925, 505; Palandt, „TestG.," §84baran, daß ihnen der Erlös aus dieser Beräußerung, derAnm. 2) würde die Anfechtung praktisch nahezu ausgeschlossenhinsichtlich ihrer Nacherbenberechtigung an die Stelle dersein, da sie nur von demjenigen erklärt werden könnte, derveräußerten Gegenstände tritt, nicht entgeht. Die Geltend-zunächst, d. h. bei Wirksamkeit des Testamentswiderrufs Erbemachung ihrer Rechte gegen die Erben bes Vorerben odergeworden ist, also von demjenigen, der gerade an der fort-gegen den Schulbner des Kaufpreises, zu der sie beim Eindauernden Unwirksamkeit des widerrufenen Testamentes in-tritt der Nacherbfolge genötigt find, wird ihnen aber sehrtereffiert sein wird. Der Antragstellerin stand also gemäßerschwert, wenn fie über die Verkaufsbedingungen und überdie Höhe des Kauspreises nicht ausreichend unterrichtet sind.§ 2080 BGB. grundsäßlich die Anfechtung des Testaments-Eigentlich sollte es nun selbstverständlich sein, daß die Vorwiderrufs in der Form und in der Frist der §§ 2081, 2082erbin den Verwandten ihres Mannes, die ihr als NacherbenBGB. offen, wenn einer der Tatbestände des § 2078 Abs. 1gegenüberstehen, bereitwillig alle einschlägigen Austünfteund 2 BGB. gegeben war. Nach dem Abf. 1 kann die Anfech-gibt. Hier hat die Vorerbin jedoch offensichtlich die Absicht,tung darauf gegründet werden, daß der Erblasser über denden Sachverhalt zu verschleiern. Jm Vertrag ist der Kauf-Inhalt seiner Erklärung im Frrtum war oder eine Erklärung,wie er sie tatjächlich abgegeben hat, nicht abgeben wollte, so-
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fern er sie bei Kenntnis der Sachlage nicht abgegeben haben

Entschluß zum Widerruf zu betätigen. Denn hierdurch würde

würde. Ein folcher Jrrtum hat bei dem Erblasser, wenn die

die Anfechtung wegen des bei der Rücnahme selbst unter

Darstellung seiner Witwe richtig ist, vorgelegen. Nach der

laufenen Irrtums nicht ausgeschlossen werden. Eine solche

Unterstellung des Geseßes hat er mit der Rücnahme des

Tesamentes die Erklärung abgegeben, daß er es widerrufe.

Möglichkeit liegt aber zu fern, als daß deshalb die Abhilfe

in den viel zahlreicheren Fällen der vorl. Art bersagt werden

Eine Erklärung solchen Inhalts wollte er aber nicht abgeben

müßte. Übrigens würde die Anfechtung gegebenenfalls wohl

und würde er bei Kenntnis der Sachlage nicht abgegeben

haben. Gleichwohl wird in der Nspr. und im Schrifttum im

daran scheitern, daß der Frrtum eines Erblassers, der wenig

Anschluß an die Motive zum BGB. (V, 302) die Ansicht

stens nachträglich den Entschluß zum Widerruf doch noch ge-

vertreten, daß dieser Tatbeftand zur Begründung einer An-

faßt hat, nicht mehr mit der hier zu erfordernden Sicherheit

fechtung nicht ausreichen könne, weil der Mangel des Wider

festzustellen sein wird.

rufswillens des Erblassers nach dem Geses schlechthin un

erheblich sei (P Ian d a.a.O.; RGNNomm. § 2256 Anm. 1;

Soer g el § 2256 BGB. Anm, 1). Der Senat selbst hat fich

in diefem Sinne in KGF. 41, 97 unten beiläufig ausgesprochen

und noch in einem neueren nicht abgedrudten Beschlusse dem-

gemäß entschieden. Bei nochmaliger Prüfung der Frage kann

jedoch hieran entsprechend einem Wandel in der Nspr. des

NG. zu einer ganz ähnlichen Frage nicht festgehalten werden.

§ 2256 BGB. läßt zwar die Rüdnahme des Testamentes

als Widerruf gelten, ohne daß es auf den Widerrufswillen

des Erblassers ankommen foll. Daraus folgt aber noch nicht

zwingend, daß der Mangel dieses Willens auch vom Gesichts-

punkte der Anfechtung aus unerheblich sein müßte. Ein ganz

gleicher Fall der Anfechtbarkeit einer vom Geses unterstellten

Willenserklärung wird in § 1956 BGB. behandelt. Danach

kann die Versäumung der Ausschlagungsfrist ebenso wie die

Annahme der Erbschaft angefochten werden. Auch im leßteren



1688Rechtsprechung[DeutsdDurch Urt. v. 28. Juni 1939 hat das LG. die weiteresteht. Das schließt jedoch nicht aus, daßKlage ganz abgewiesen.Beförderung übergebenen Pakete eberDie Kl. hat gegen beide Urteile, soweit sie ihr nachteiligöffentlichen Dienst, also in Ausübungsind, Berufung eingelegt. Sie hat dabei ihren bisherigen Ge-und hoheitlicher Gewalt, oder dochfamtschaden auf 2488,76 RM beziffert und das ihr zuerkannteFürsorge, befördert werden. Die Bekl.Schmerzensgeld als zu niedrig bemängelt, im übrigen aberder Amtshaftungsfrage aus der Zihre Klageanträge aufrechterhalten.Nichtzwanaspflichtigkeit der VostsenduDie Bekl. hat gegen das Urt. v. 1. März 1939 Berufungherleiten, will vielmehr auch für dieeingelegt und Abweisung der ersten Klage in vollem Um-dungen die Amtshaftung abgelehntfang begehrt.aber die grundsäßliche EntscheidungDas KG. hat die Berufungen miteinander verbunden1938 entgegen. In dieser Entscheiduny. "und auf die Berufung der Bekl. das am 1. März 1939 verUnterstüzung der Auffasfung, daß die Briefbeförderungkündete Urteil des LG. abgeändert und diese Klage ganz ab-Ausübung hoheitlicher Gewalt sei, u. a. auch auf das Zwangs-gewiesen, ferner hat es die Berufung der Kl. gegen das amrecht der Post bei der Briefbeförderuna hingewiesen worden.28. Funi 1939 verkündete Urteil des LG. zurüdgewiesen.Doch ist dem allein keine ausschlaggebende Bedeutung bei-RG. hob auf und verwies zurüd.gemessen (bgl. RG3. 158, 92/93). Es ist damals (a. a.O.Da der Wert des Streitgegenstandes für die RevJnst.S.91) auch schon betont worden, daß nicht deswegen, weilauf 12 000 RM festgeseßt worden ist, bestehen hinsichtlich derdas Reich oder eine andere öffentlich-rechtliche KörperschaftZuläfsigkeit der Rev., auch soweit die Klage auf § 7 KraftfG.ein Unternehmen betreibe, das auch ein pribater Unternehmergestüßt ist, keine Bedenken.betreiben könne, dieses Unternehmen notwendig im bürger-Für den Anspruch auf Schmerzensgeld und den im Fest-lich-rechtlichen Geschäftskreis zu liegen brauche. Mazgeblich iststellungsbegehren mit enthaltenen weiteren nichtwermögensvielmehr, wie sich der Wille des Hoheitsträgers in dem Auf-rechtlichen Schaden kommt von den beiden geltend gemachtenbau des Unternehmens äußert (vgl. RGZ. 161, 347 = DR.Klagegründen nur die Amtshaftung in Betracht. Es fragt1940, 36 a1). Ist dieser Wille nun nach der grundsäßlichen Ent-sich hierzu, ob der dienstlich mit der Führung des Postlastscheidung v. 13. Mai 1938 bzgl. der B ri e fbeförderung i.S.zugs betraute Kraftfahrer L. bei der Fahrt in Ausübungeiner Ausübung hoheitlicher Gewalt erkennbar, so kann sichöffentlicher Gewalt gehandelt hat. Der Erstrichter hat diesenur fragen, ob ein obweichender Wille bzgl. der P ak et-Frane in der Annahme, daß es sich um eine dienstlichepostbeförderung feststellbar ist. Die Bekl. selbst lehnt, wie gesehandelt habe, unter Berufung auf diesagt, eine solche Unterscheidung ab. Nun weicht zwar die Be-Sen. v. 13. Mai 1938 (RG3. 158, 83 ff.)handlung der Briefpost in gewisser Hinsicht von der Paketpostab, wobei nur auf die (sich ohne weiteres aus der verschienach der Feststellung, daß es sich zwarörderung, sondern um eine Beförderungdenen Größe der Sendungen ergebende) unterschiedliche Artgehandelt habe, zu demselben Ergebnisder Aufgabe zur Post und der Postbeftellung an den Emp-weis darauf, daß bei der Paketbefördefänger berwiesen sei. Ein innerer Grund aber, der dazuder Umstände eine unterschiedliche Benötigte, die Paketpostbeförderung im Gegensaß zur Briefpost-beförderung nicht als in den Rahmen des hoheitlichen Tätig-keitsgebiets der Post fallend anzusehen, ist nicht ersichtlich. DieStandpunkt vertreten, die Beförderungeigentliche Beförderung beider Postgüter von Ort zu Ortind zwar sowohl der postzwangspflich-erfolgt auch meistens unterschiedslos, oft zugleich in ein undvangspflichtigen, liege zwar auf hoheit-demselben Gefährt, wobei die Briefe in Brieffäken zusam-aber nicht als Ausübung öffentlichermengefaßt werden. So war es beispielsweise in dem in NGZ.den, denn darunter könne nur die Aus=158, 83 ff. entschiedenen Fall, wo der Kraftwagen Briefeings- oder Machtmittel verstanden wer-und Pakete gleichzeitig beförderte. Vorliegend ist auch erst imirderung von Postgütern nicht in Fragezweiten Rechtszuge festgestellt worden, daß der in Betrachtkann jedoch nicht beigepflichtet werden.kommende Postlastzug keine Brieffäce, jondern nu r Paketedaß als Ausübung öffentlicher Gewalt. der Amisyaftungsvorschriften jede Amtsausübung, d.h.beförderte. Die Frage der Haftung für Schäden, die ein imDienst befindliches Postfahrzeug angejede dienstliche Betätigung eines Beamten des Reichs, einesnicht dabon abhängig sein, ob mit demLandes oder einer sonstigen mit der Wahrnehmung vonPostpakete oder ob damit zugleich auchHoheitsrechten betrauten öffentlichen Körperschaft anzusehenoder sonst zwangspflichtige Postsendunist, die sich nicht als Wahrnehmung bürgerlich-rechtlicher Be-lange des öffentlich-rechtlichen Dienstherrn darstellt (RG3.Der Ansicht des BG. über die gru155, 189). Für die Frage der Anwendbarkeit des Art. 131keit der Amtshaftungsporschriften audWeimBerf. ist es deshalb bedeutungslos, ob die dem Be-postbeförderung ist deshalb unter Aufamten übertragenen Aufgaben als solche gerade die Anwenteiligen Nspr. (bgl. hierzu Art. 2 desdung hoheitlicher Zwangs- oder Machtmittel erfordern. Ent-[RGBl. I, 844) beizupflichten.scheidend ist allein, ob die von ihm zu erfüllenden AufgabenÜber den Hergang des Unfalls hauf hoheitlichem, oder ob sie auf privatrechtlichem Gebietder Beweisaufnahme folgendes festgesteliegen. Dabei ist der Begriff des „Beamten" nicht im staats-etwa 8 km Stundengeschwindigkeitrechtlichen Sinn zu verstehen, sondern darunter fällt jede mitVater in einem Abstand von 4—5 m. hoheitsrechtlichen Aufgaben betraute Person (RG3. 155, 364an der rechten Bordkante der Fahrbahn= JW. 1937, 2916 2; RG3. 158, 97/98 = FW.1938,2481 als der Postfahrer mit der Spiße seiRG3. 159, 236/237 = JW. 1939, 6935).schnittsgeschwindigkeit von 25 StundIn NG3. 158, 83 ff. hat nun der erk. Sen. unter Auf-Lastzuges etwa 5,65 m vor dem hinterechten Straßenseite haltenden Pferdefuhrwerts in die Hoheder Kl. kam. Jn diesem Augenblic befand sich die Kl. mehrereMeter seitlich rechts des Lastzuges und hatte noch nicht damitbegonnen, nach links hinüberzufahren, um das vor ihr haltende Fuhrwerk zu überholen. Deshalb hat der Lastzugführer,so nimmt das BG. an. die Kl. in seine auf den Schus andererVerkehrsteilnehmer gerichteten Überlegungen nicht mit ein-bezogen. Die Kl. ist dann nach den weiteren Feststellungendes BG. in den sie gefährdenden Zwischenraum zwischen demPferdefuhrwerk und dem Lastzug hineingefahren und ist nebendem vorderen Teil des Fuhrwerks, also etwa in Höhe desKutschersißes, von der Mitte des zweiten Anhängers des Post-lastzuges angefahren worden und so zu Fall gekommen.Das BG. meint, die Kl. hätte bei der gegebenen Ver-kehrslage auf den Lastzug Rücsicht nehmen und an derrechten Bordkante der Straße von ihrem Rade absteigen und



10. Fahrgang 1940 Heft 40]Rechtsprechung1689halten müfsen, statt in den schmalen Zwischenraum zwischenBordkante der Straße hinter dem haltenden PferdefuhrwerkLastzug und Pferdefuhrwerk hineinzufahren. Es führt deshalbanhalten und den Lastzug erst vorbeifahren lassen sollen,das Unglüc auf die eigene Ungeschiclichkeit der Kl., nichtwenn sie sah, daß der Abstand zwischen Lastzug und Fuhrdagegen auf ein verkehrswidriges Verhalten des Kraftfahrerswerk für sie zu schmal war. Auf der anderen Seite fragt sichzurüd, und nimmt an, daß dieser jede nach den Umständenaber eben, ob der Lastzugführer bei der von ihm zu forderndes Falles gebotene Sorgfalt beobachtet habe. Infolgedefsenden äußersten Sorgfalt nicht mit einem unrichtigen oder unverneint es jede Haftpflicht des Bekl.geschicten Berhalten der Kl. rechnen mußte. Der Abstand derDie Reb. hält die Auffassung des BG. für rechtsirrigKl. von dem haltenden Pferdefuhrwerk, das der Aufmerksam-und sieht auch den § 286 3P0. in mehrfacher Hinsicht alskeit des Lastzugführers nicht entgehen konnte und auch nichtverle■t an.entgangen ist, war in dem Augenblid, als der LastzugführerZunächst meint sie, bei Anwendung der erforderlichenmit der Spiße seines Lastzuges die Kl. überholte, nur nochSorgfalt hätte der Lastzugführer unbedingt sowohl den Baerverhältnismäßig gering. Der Gedanke, daß die Kl., die alsder Kl., als auch die nur 45m hinter ihm fahrende Nl.Kind unschwer zu erkennen gewesen sein wird, den heranselbst sehen müssen, zumal die Örtlichkeit völlig überfichtlichkommenden Lastzug nicht genügend beachten oder daß siegewesen sei. Nach eigener Angabe habe er keinen der beidentroy seiner Beachtung und troß der ihr daraus drohendenRadfahrer gesehen. Die Reb. führt weiter aus, der LastzugGefahr versuchen würde, das vor ihr haltende Fuhrwerk ohneführer hätte dann unter den gegebenen Umständen von vorn-Unterbrechung ihrer Fahrt zu umfahren, lag keineswegs fern,herein damit rechnen müfsen, daß die b eid en Radfahrer,und zwar um so weniger, als sie in kurzer Entfernung einemBater und Tochter, das Fuhrwerk links überholen würdenanderen Nadfahrer (ihrem Vater) folgte. Es bedarf deshalbund hätte daher, besonders mit Nüdsicht auf die Länge seineserneuter tatrichterlicher Prüfung, ob der Lastzugführer wirk-Lastzuges, joweit nach links ausweichen müssen, daß die Nad-lich die den Umständen nach gebotene äußerste Sorgfaltfahrer keinesfalls gefährdet würden. Ein Ausweichen nachbeobachtet hat. Dabei ist noch darauf hinzuweisen, daß inlinks sei ihm auch mangels entgegenkommender Fahrzeugedieser Hinsicht sich etwa ergebende Zweifel zu Lasten derdurchaus möglich gewesen, zu erhöhter Aufmerkjamkeit sei erBell. als der Fahrzeughalterin gehen würden (NGZ. 162, 3).verpflichtet gewesen, weil es sich bei der Kl. um ein Kind(RG., III. ZivSen., U. v. 12. Juli 1940, III 160/39.) [R.]gehandelt habe, das sich nach allgemeiner Lebenserfahrungim Verkehr und in einer Gefahrenlage nicht sicher zu be20. OLG. — § 33 RStraßBerkO. Fahren nur mit*nehmen verstehe. Die etwaige Annahme des BG., der Last-Standlicht erfordert entsprechende Berminderung der Ge-zugführer hätte feine Aufmerksamkeit auf den Schuß andererschwindigkeit.Personen richten müssen, entbehre auch einer hinreichendenBegründung. Zu Unrecht habe das BG. somit eine SchuldDer Bekl. hat mit seinem von ihm selbst gesteuertendes Kraftfahrers verneint. Von einer Entlastung nach §7Kraftwagen den Ehemann der Kl. beim Überschreiten derLW.-Straße in H. angefahren und tödlich verlegt. Die Kl.Abf. 2 Saß 2 KraftfG. könne erst recht keine Rede sein.verlangt bon ihm Erstattung der Beerdigungskosten und ZahWas zunächst den aus §7 KraftfG. hergeleiteten Klage-Iung einer Unterhaltsrente von monatlich 23 RM, weil ergrund anlangt, so sind die im Abs.1 daselbst angeführtenden Unfall schuldhaft dadurch verursacht habe, daß er ohneHaftungsboraussepungen unstreitig gegeben. Der Streit be-Licht gefahren sei. Der Bekl. behauptet dagegen, er fei wegenschränkt fich hinsichtlich der Gefährdungshaftung auf die Frage,eines unvermutet an seinem rechten Scheinwerfer eingetre-ob die Ersaspflicht des Bekl. gemäß §7 Abf.2 Say 2 austenen Fehlers auf der durch die Straßenlampen gut begeschlossen ist. Das ist dann der Fall, wenn der Unfall durchleuchteten Straße mit Standlicht und mit bloß etwa 35 bisein unabwendbares Ereignis i. S. dieser Borschrift verursacht40 km/std gefahren.worden ist. Ein folches Ereignis liegt nach dem Gesey u. a.Die Ansprüche der Kl. halten sich sowohl nach Art wiedann vor, wenn der Unfall auf das Verhalten des BerleytenHöhe im Rahmen des KraftfG. (§g 10, 12). Der Bekl. haftetzurüdzuführen ist und sowohl der Halter des Kraftfahrzeugsdaher, auch ohne daß ihn ein Berschulden zu treffen braucht,als auch der Führer desselben „iede nach den Umständen desfür den Unfallschaden nach §7 Abs.1 und 2 KraftfG. schonFalles gebotene Sorgfalt beobachtet hat". Den Beweis für diedann, wenn er nicht den Entlastungsbeweis erbringt, daßBeobachtung solcher Sorgfalt hat im vorl. Rechtsstreit derer als Führer seines Kraftwagens jede nach den damaligenBekl. zu führen. Eine Außerachtlassung derselben kommt dabeiUmständen gebotene Sorgfalt beobachtet hat, also mit ganznach Lage der Sache nur auf seiten des Lastzugführers inbesonders angespannter Aufmerksamkeit und Sorgsamkeit un-Frage.ter umfichtiger Erfassung jedes geeigneten, nach den obwal-Die zur Entlastung geforderte Sorgfalt ist nun nicht dietenden Umständen denkbaren Mittels zur Anwendung der Ge.„im Berkehr erforderliche" des § 276 BGB., sondern einefährdung anderer Verkehrsteilnehmer und damit auch des ver-wesentlich gesteigerte. Verlangt wird die Anwendung derunglücten H. damals gefahren ist. Das ist nach dem vorl.„äußersten nach den Umständen des Falles möglichenSachverhalt nicht der Fall gewefen.Sorgfalt" (RG3. 86, 151 = JW. 1915, 404; RG3.Der Bekl. gibt selbst an, daß er mit Standlicht gefahren152, 52 = JW. 1936, 3391 s). Ob das BG. das richtigsei. Das war an sich bei der, wie die Beweisaufnahme ererkannt hat, erscheint zweifelhaft. Fn den Akten 39 PLsgeben hat, guten Beleuchtung der LW.-Straße durch die hell.2023/38 der Amtsanwaltschaft Berlin, die Gegenstand derbrennenden Straßenlampen nach § 33 Abf. 2 RStraßBerkO.mündlichen Berhandlung waren, hat der Lastzugführer aus-v. 13. Nov. 1937 zulässig. Daß er, wte die Kl. behauptet, entgesagt, er habe (vor dem Unfall) keine Nadfahrer neben sichgegen seiner Angabe überhaupt ohne Lichter am Wagen gewahrgenommen. Das ist auffällig, da er nach den Feststellun-fahren ist, läßt fich wegen der widerstreitenden Zeugenaus.gen des BG. nicht nur die Kel., sodern auch ihren etwa 4-5 msagen darüber nicht mit Sicherheit mehr feststellen. Fuhrvor ihr fahrenden Bater überholt haben muß. Bon fonstigemer, wie er erklärt und ihm also nicht widerlegt ist, mitVerkehr auf der Unfallstraße bor dem Lastzug, der die AufStandlicht, dann mußte er dem auch seine sonstige Fahrweisemerksamkeit des Lastzugführers in Anspruch genommen undentsprechend anpassen. Insbes. mußte er seine Geschwindigvon den beiden Radfahrern abgelenkt haben könnte, ist nichtskeit danach einrichten. Er ist nach seiner eigenen, ihm ebenfalls nicht widerlegten Angabe mit 3540 km/st gefahren.festgestellt. Freilich ist einem Kraftwagenführer im allgemeinenkein Vorwurf daraus zu machen, wenn er Radfahrer, dieDiese Geschwindigkeit ist unter gewöhnlichen Umständen, zusaußerhalb seiner Fahrtrichtung ihren Weg so nehmen, daßmal die LW. Straße eine Fernberkehrsstraße ist, bei ihrereine gegenseitige Behinderung bei verkehrsrichtigem Berhaltendamaligen guten Beleuchtung auch nach Eintritt der Dun-kelheit an sich nicht zu beanstanden. Hier lagen jedoch fürausgeschloffen erscheint, nicht besonders beachtet. Die in §7Abf.2 Saß 2 KraftfG. gedachte Sorgfaltspflicht verlangt aberden Bekl., da er bloß mit Standlicht fuhr, besondere Umständedie Rüksichtnahme auch auf eine durch die Umstände nahevor, die es bei Anwendung jedenfalls jeder Sorgfalt geboten,langsamer, mit nur etwa 20 bis allenfalls 30 km/st zu fahren,gelegte Möglichteit eines unrichtigen oder ungeschicten Ber-haltens anderer Verkehrsteilnehmer (so Urteil des RG. vomum in der Lage zu sein, auch bei unvorgesehenen, plößlichen17. Funi 1912, VI519/11 und v. 21. Sept. 1936, VI 83/36,Fahrhindernissen noch sofort anhalten oder doch wenigstensseitlich ausbiegen zu können. Der eingetretene Unfall zeigt,Le■teres abgedr. HöchstNNspr. 1936 Nr. 1566). Fn dieser Beziehung sind die Ausführungen des BG. nicht erschöpfend.daß die von ihm eingehaltene Geschwindigkeit von 35 bis40 km/st demgegenüber zu groß gewesen ist. Wenn auch dasAllerdings hätte die Kel. - darin ist dem BG. zuzustimmen -Fahren mit Standlicht bloß, wie schon gefagt, hier statthaftbei der festgestellten Verkehrslage richtigerweise an der rechtenwar, so bildet es doch im allgemeinen im Straßenberkehr212
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1.April 1941.

4-Gruf.

St.S. 107/41.

2.An

H-Gruppenführer Heydrich,

t rolitzei und des SD.

3. G.R

Ns

-øbersturmbannführer Böhme

P r a g ,

4



Geheime Staatspolizei

29.M8

Prag II, den.

Staatspolizeileitstelle Prag

Bredauer-Gaffe 18.

674/40 - II D -

Fernruf: Ar. 300-41.

B.-Nt.

Geheim

Bitte in der Antwort vorfehendes Befchäftezeichen und Datum anzugeben.

Geheim!
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Höhere 4-und Polizeiführer Staatssekretär

k.H. F r a n k zu unterrichten."

Afra

N

-

AO

I

0987

n

8

0

BMB

foV
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$\B 6 $

Prag, den 24.März 1941.

l.

Vermerk.

Eine Durchschrift de

Büro des Reichsprote

in der einschlägigen

Daher

2.

z.d.A.
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Prag, den 17. März 1941.

4. π-bd

1.

Vermerk.

Der Herr Reichsprotektor hat heute entschieden, dass

von den derzeit im Lager Flottenbürk, Bayr.Ostmark,

noch in Haft befindlichen Tauser Schutzhäftlingen,

deren Zahl mit 116 angegeben ist, vom 1.März 1941 be-

ginnend in jedem Monat 3o Mann entlassen werden sollen,

sodass im Juni 1941 alle auf freien Fuss gesetzt sind.

In Haft bleiben selbstverständlich diejenigen Häftlin-

ge, die sich während der Haft schlecht aufgeführt

haben oder die aus zwingenden politischen Gründen nicht

freigelassen werden können.

2.

K.H. mit diesem Vermerk

der Staatspolizeileitstelle Prag,

Prag,

zur Kenntnis und weiteren Veranlassung zugeleitet.





cheitspolizei

SO

278/40

zeichen u. Datum anjugeben



26. November 1940.

Hö.

St.S. 608/40.

1940

1.X

An Herrn

Gauleiter Wächtler,

Bayreuth.

Lieber Parteiganospe

Auf Ihr Schreiben vom 11.v.Mts. - Zeichen Tage-

buch-Nr. 2814-09 erwidere ich, dass in Kürze eine

weitere Entlassung von aus Taus stammenden Schutz-

häftlingen stattfinden soll.

as

Heil

Hitler

!

27. XI. 1940

Ihr
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B.Nr. V - 788/40
Prag,den 15.November 1940.
4h
1.) Vermerk:
Ich habe die Frage des Regierungskommissars Dr. B r a u n
nochmals an Ort und Stelle nachgeprüft. Dr. B r a u n war
früher Rechtsanwalt im Sudetengau (Bayerische Ostmark)
  d a T 
des Gebietes, das durch die Abtrennung jetzt zur bayeri-
schen Ostmark gekommen ist, vertreten. Er ist offenbar
bei der Gauleitung Bayreuth sehr gut angeschrieben.
Dr. B r a u n ist ein Querkopf,der sich aber sichtlich
bemüht, seine Aufgabe in Taus zu lösen. Wie er gelegent-
lich erklärt hat, habe ihm Gauleiter W ä c h t l e r den
Auftrag erteilt, Taus zu einer deutschen Stadt zu machen.
Er ist nun der Auffassung, dass er diese Aufgabe nicht lö-
sen könne, wenn die führenden wirtschaftlichen und sonsti-
gen Intelligenzkreise der Stadt im Konzentrationslager
sitzen. Bis zu einem gewissen Grad hat er insofern recht,
als das Leben in Taus infolge der Festnahme der gesamten
Intelligenz tatsächlich recht schwierig wieder in Gang
zu bringen ist, was im Augenblick B r a u n aber umso
wichtiger erscheint, als eine ziemlich starke deutsche Gar-
nison dort liegt. Es wird meines Erachtens sehr schwer
sein, einen geeigneten Ersatz für B r a u n zu finden,
der bereit ist, als Deutscher mit einem verhältnismässig
geringen Gehalt in dem Drecknest T a u s zu sitzen. Ich
glaube nicht, dass ein besserer Ersatz für B r a u n ge-
funden werden kann.
Wenn nach dem 17.1l
etwa 20 Häft-
lingen aus Taus erfolger
rlich seine
ständigen Interventions
ch bei der
Staatspolizeileitstelle
iner häufigen
Interventionsgesuche scl
allen.
Wenn im Ganzen gese
nicht als der
völlig geeignete Mann e:
-ta tm
blick seine Ablösung fü:
Sie würde
vor allem auch bei Tschecnen einen Einaruck
erwecken,
der im Interesse des Ansehens des Deutschtums nicht er-
1



Abschrift.

51

Der Regierungskommissar

der Stadt T a u s  Vládní komisa■

m■sta Domažlic.

Taus dne 25.9.1940.

An den Herrn Landesvizepräsidenten

Leo Schubert

in Prag.

Betrifft: Geiseln der Stadt Taus wegen Fall Smudek.

Sehr geehrter Herr Präsident .

Auf Grund meiner kürzlichen Rücksprache mit Ihnen wegen der

Haftentlassungen einiger Geiseln,die anlässlich des Palles Smudek

verhaftet worden sind ünd nun schon über l/2 Jahr in Flossenbirk,

zuerst als Ehrenhäftlinge und jetzt als Schutzhäftlinge sich

befinden,wende ich mich heute erneut an Sie. Wie ich,Sind Sie

Parteigenosse und haben als Deutscher wie ich auch neben den

deutschen Interessen auch die tschechische Bevölkerung zu ver -

treten.

Wenn ich nun für die Haftentlassung einiger Bürger der Stadt

Taus eintrete,so tue ich es aus folgenden Gründen :

Ich wurde damals anlässlich des Falles Smudek auf Wunsch von

Gauleiter Wächtler/Bayr.Östmark/ gewissermassen als Repressalie

für die Stadt Taus als deutscher Regierungskommissar eingesetzt,

mit dem Auftrage,für Ruhe und Ordnung zu Sorgen und für ëine

gesunde deutsche Geneindeverwaltung vorbildlich zu wirken.Nun

bedarf es wohl keiner weiteren Ausführungen,dass wenn man in

einer Stadt mit l0.000 Einwohnern l50 der angesehensten Bürger

verhaftet,das sich besonders auf das Wirtschaftsleben in einer

solchen Stadt ungünstig auswirken muss,zumal jetzt in der Kriegs-

zeit die Frauen ërst recht nicht in der Lage sind die Geschäfte,

die bisher ihre Männer geführt haben,weiter ordnungsgemäss zu


